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59. Sitzung des Landrates
des Kantons Basel-Landschaft

Liestal, 18. November 1993

 10.00-12.00 / 14.00-17.00 Uhr
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Abwesend Vorm ittag:
Franz Ammann, Paul Dalcher, Willy Grollimund, Gre-
gor Gschwind, Ruth Heeb, Claude Hockenjos, Lukas Ott
und Bruno Weishaupt

Abwesend Nachm ittag:
Franz Ammann, Paul Dalcher, Gregor Gschwind, Ruth
Heeb, Claude Hockenjos, Peter Niklaus, Lukas Ott, Ernst
Schläpfer und Bruno Weishaupt

Kanzlei:
Walter Mundschin

Protokoll:
Marianne Knecht, Maritta Zimmerli und Hans Artho
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TR A K TA N D EN

 
1. 93/203
Bericht des Verwaltungsgerichts vom 20. September
1993: Wahl eines Mitglieds der Steuerrekurskommission
für den Rest der laufenden Amtsperiode
Peter Koch, Therwil, gewählt 2285

2. 93/219
Bericht des Verwaltungsgerichts vom 12. Oktober 1993:
Wahl eines Ersatzmitglieds der Steuerrekurskommission
für den Rest der laufenden Amtsperiode
Margrit Elbert, Arlesheim, gewählt 2286

3. 93/220
Bericht des Obergerichts vom 14. Oktober 1993: Wahl
eines Mitglieds des Strafgerichts für den Rest der
Amtsperiode (1. April 1990 bis 31. März 1994)
Kurt Metzger, Pratteln, gewählt 2286

4. 93/217
Berichte des Regierungsrates vom 26. September 1993
und der Bildungskommission vom 10. November 1993:
Nutzung und Abgeltung museumspädagogische
Dienstleistungen des Kantons Basel-Stadt zugunsten der
Schulen des Kantons Basel-Landschaft
beschlossen 2286

5. 93/38
Postulat von Peter Degen vom 18. Februar 1993: Schutz
gegen illegale Einwanderung
abgelehnt 2290

6. 93/124
Motion von Peter Degen vom 13. Mai 1993:
Internierung straffälliger Asylbewerber
abgelehnt 2291

7. 93/39
Postulat von Rudolf Keller vom 18. Februar 1993: Mehr
Sicherheit in Bahn, Bus und Tram
überwiesen 2293

8. 93/51
Interpellation von Peter Niklaus vom 17. März 1993:
Sprengstoff eingebaut in Brücken etc.. Antwort des
Regierungsrates
abgesetzt 2295

9. 93/94
Interpellation von Andrea Strasser Köhler vom 22. April
1993: Laserdrome und ähnliches, Spielbetriebe der
Zukunft? Antwort des Regierungsrates 
erledigt 2295

10. 93/127
Postulat von Franz Ammann vom 13. Mai 1993:
Einführung eines Bettelverbots
zurückgezogen 2295
11. 90/216
Postulat der CVP-Fraktion vom 19. September 1990:
Reproduktionsmedizin
abgelehnt 2304

12. 90/217
Postulat der CVP-Fraktion vom 19. September 1993:
Gen- und Bio-Technologie
überwiesen und abgeschrieben 2306

13. 93/184
Motion von Edith Stauber vom 6. September 1993: für
eine Standesinitiative betreffend Einführung der

Deklarationspflicht für gentechnisch manipulierte
Lebensmittel
abgelehnt 2306

14. 90/269
Motion der SP-Fraktion und der Fraktion der Grünen
vom 12. November 1990: Aktualisierung der Weisung
vom 2. Februar 1987 über die in vitro Fertilisation und
den Embryotransfer zur Behandlung der menschlichen
Infertilität/Vorlage eines Gesetzes im formellen Sinn
zurückgezogen 2308

15. 93/3
Motion der CVP-Fraktion vom 11. Januar 1993:
Finanzielle Beteiligung an den Gassenzimmern in Basel
als Postulat überwiesen und abgeschrieben 2308

16. 93/11
Interpellation von Kurt Lauper vom 11. Januar 1993:
Basellandschaftliche Beiträge an die drei Gassenzimmer
in Basel-Stadt für 1993. Antwort des Regierungsrates
erledigt 2308

17. 93/17
Motion von Elisabeth Nussbaumer vom 21. Januar
1993: Überprüfung und Vollzug der Verordnung zum
eidg. Betäubungsmittelgesetz vom 12. April 1973
als Postulat überwiesen 2308

18. 93/54
Motion von Rös Graf vom 18. März 1993:
Standesinitiative zur Drogenpolitik / "Kontrollierte
Abgabe von Betäubungsmitteln"
abgelehnt 2309

19. 93/23
Postulat von Elsbeth Schneider-Kenel vom 1. Februar
1993: Bedarfsgerechte Spitalversorgung im Kanton
Baselland
überwiesen und abgeschrieben 2310
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20. 93/73
Postulat von Klaus Hiltmann vom 29. März 1993: Spital-
Fallkostenpauschale
überwiesen 2310

21. 93/183
Motion von Reto Immoos vom 6. September 1993:
Unterstützung und Sicherung des Forschungsinstituts
für Biologischen Landbau in Oberwil
abgelehnt 2311

22. 93/189
Postulat von Edith Stauber vom 6. September 1993:
Neuzuschaffende Rubrik im Amtsblatt "Bewilligung für
Kurzarbeit"
abgelehnt 2311

23. 93/190
Postulat von Edith Stauber vom 6. September 1993:
Neuregelung der Stempelpflicht für Arbeitslose
abgelehnt 2312

24. 93/252
Fragestunde (7)
alle sieben Fragen beantwortet 2297

26. 92/168
Motion von Peter Brunner vom 7. September 1992:
Überprüfung der Stasi-Vergangenheit des ehemaligen
DDR-Nationaltrainers und heutigen Trainers des Nord-
westschweizerischen Kunst- und Geräteturnzentrums
und Turnlehrers an der Gewerbeschule in Liestal, Herrn
Dieter Hofmann und Ausarbeitung klarer Anstellungs-
richtlinien betr. Demokratieverständnis und Menschen-
rechte
abgelehnt 2288

Die folgenden Traktanden wurden nicht
behandelt:

25. 91/267
Motion von Ruth Heeb-Schlienger vom 2. Dezember
1991: Kinder im Untergrund

27. 93/50
Postulat von Josef Andres vom 17. März 1993: Verbesse-
rung der bestehenden Schul- und Ausserschul- Unfall-
versicherung des Kantons Basel-Landschaft

28. 93/228
Postulat von Franz Ammann vom 18. Oktober 1993:
Erste Hilfe Kurse für die Schüler

29. 93/187
Postulat von Susanne Buholzer vom 6. September 1993:
Einführung der BIGA-Lehre für Arztgehilfinnen / Ergän-
zungsprüfung

30. 93/224
Motion von Rudolf Keller vom 18. Oktober 1993: Selbst-
bestimmung der Laufentaler Gemeinden Brislach, Rog-
genburg und Wahlen, über den Verbleib beim Kanton
Baselland oder einen Wechsel zu einem anderen Kanton

31. 93/9
Postulat von Peter Brunner vom 11. Januar 1993: Ge-
meinsames Sorgerecht (Kindergerechtere Scheidungs-
formel)

32. 93/16
Motion der SP-Fraktion und der Fraktion der Grünen
vom 21. Januar 1993: Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen auf dem Autobahnstück zwischen Basel und Augst

33. 93/164
Interpellation von Margot Hunziker-Ringel vom 17. Juni
1993: Kontrolle der privaten Pensionskassen und Vor-
sorgeeinrichtungen. Schriftliche Antwort des Regie-
rungsrates vom 9. November 1993

34. 93/208
Motion von Rudolf Keller vom 22. September 1993:
Ausbau des Baselbieter Polizeikorps

35. 93/214
Motion von Peter Brunner vom 23. September 1993:
Schaffung gesetzlicher Grundlagen im Zusammenhang
mit V-Einsätzen

36. 93/226
Motion von Rudolf Keller vom 18. Oktober 1993: Ein-
führung eines kantonalen Bezirksvetos
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Nr. 1626

M ITT EILU N GEN

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M Ü LLER  begrüsst alle
Anwesenden zur heutigen ganztägigen Sitzung. 

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1627

ZU R  TR A K T A N D EN LIST E

LISELOT TE SCH ELBLE gibt eine Fraktionserklärung ab:
Die SP-Fraktion hat mit grossem Befremden zur Kennt-
nis genommen, dass die CVP-Fraktion zur Frage eines
hängigen Geschäftes des Landrates eine Pressekonferenz
durchgeführt hat.

In der Presse hat die CVP zudem gegenüber der Arbeit
der SP-Mitglieder der Gesundheits- und Umweltkom-
mission diffamierende Äusserungen veröffentlicht.

Die CVP hat ausserdem Beratungen, die vertraulich und
vor Vorliegen eines Kommissionsberichtes geheim sind,
an die Öffentlichkeit gebracht.

Unsere Fraktion verurteilt das Vorgehen der CVP scharf
und verbittet sich, von dieser Partei für ihre Zwecke
missbraucht zu werden.

GER O LD  LU SSER  fühlt sich als Mitverantwortlicher
angesprochen. Wir haben zu einem Thema Stellung
genommen, von dem wir den Eindruck haben, dass es
Verantwortung dokumentiert, wenn es in der breiten
Öffentlichkeit mitgetragen wird. Es sollen in keiner Art
und Weise parteipolitische Unterschiede, Grenzen, Auf-
fassungen oder sogar personelle Aggressivitäten zum
Ausdruck kommen. Wir haben uns in einer rein sach-
lichen Art und Weise mit zwei Grundproblemen aus-
einandergesetzt, von denen wir den Eindruck haben, sie
könnten dringend besser gelöst werden. 

Beide Themen, unsere Spitalpolitik und die Universität
mit der medizinischen Fakultät, sind heiss und ungelöst.
Wenn wir uns nun aufgerafft haben, in die Öffentlich-
keit zu gehen, mit einem Verfahren, das erlaubt ist, war
dies verantwortungsvoll. Darum kann G. Lusser nur
seinem Erstaunen Ausdruck verleihen, dass sich die SP
diesbezüglich diffamiert vorkommt. 

Im übrigen haben wir längst sondiert und gesehen, dass
die beiden Themen bei allen Fraktionen von Interesse
sind. Wir haben also nichts aufgeworfen, was den Rat in
keiner Art und Weise beschäftigt. Wir haben auch von
allen Seiten mehr oder weniger Sympathie für unsere
Grundhaltung erhalten. 

PETER  NIK LA U S ist am Nachmittag leider verhindert,
an der Landratssitzung teilzunehmen. Er bittet darum,
Traktandum 8, Antwort des Regierungsrates auf seine
Interpellation, von der heutigen Traktandenliste ab-
zusetzen. 

://: Der Absetzung von Traktandum 8 wird still-
schweigend zugestimmt.

REG IERUN G SRAT PETER  SCH M ID  beantragt, Traktan-
dum Nr. 26 vorzuverschieben. Es besteht die Gefahr,

dass das Geschäft heute nicht aufgearbeitet werden
kann. Es scheint im Interesse der Person, die hier kon-
kret angesprochen und in die Schlagzeilen geraten ist,
dass der Landrat heute darüber diskutiert und seine Be-
schlüsse fasst. 

Aus diesen Gründen beantragt P. Schmid, Traktandum
26 vorzuziehen und nach Traktandum 4 zu behandeln.

RO GER  M O L L  ist in diesem speziellen Fall nicht glei-
cher Meinung wie Peter Schmid. Nicht weil er dazu kei-
ne Stellung nehmen möchte. Er möchte vielmehr die-
sem Traktandum nicht die Bedeutung zumessen, die es
erhält, wenn es nach vorn verschoben wird. 

://: Der Vorverschiebung von Traktandum 26. auf 5.
wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1628

1. 93/203
Bericht des Verwaltungsgerichts vom  20.
Septem ber 1993: W ahl eines Mitglieds der
Steuerrekurskom m ission für den Rest der
laufenden Am tsperiode

LISELOT TE SCH ELBLE schlägt namens der SP-Fraktion
Peter Koch, Therwil, als Mitglied der Steuerrekurskom-
mission für den Rest der laufenden Amtsperiode vor.

://: Peter Koch, Therwil, wird in stiller Wahl als Mitglied
der Steuerrekurskommission für den Rest der lau-
fenden Amtsperiode gewählt.



AUSZUG  AUS DEM  PRO TO KO LL DER LAN D RATSSITZUN G  VO M  18. NO VEM BER 19932286

Verteiler:
- Peter Koch-Recher, Neusatzweg 10, 4106 Therwil

(durch Wahlanzeige)
- Peter Brodbeck, Präsident der Steuerrekurskommis-

sion, Widmannstrasse 21, 4410 Liestal
- Verwaltungsgericht, Poststrasse 3, 4410 Liestal
- Steuerrekurskommission, Kreuzboden 1, 4410 Lies-

tal
- Steuerverwaltung
- Finanz- und Kirchendirektion
- Finanzverwaltung
- Finanzkontrolle
- Personalamt
- Landeskanzlei (2)

(wh,va)

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1629

2. 93/219
Bericht des Verwaltungsgerichts vom  12.
Oktober 1993: W ahl eines Ersatzmitglieds
der Steuerrekurskom m ission für den Rest
der laufenden Am tsperiode

LISELOT TE SCH ELBLE schlägt namens der SP-Fraktion
Margrit Elbert, Arlesheim, als Ersatzmitglied der Steuer-
rekurskommission für den Rest der laufenden Amts-
periode vor. 

://: Margrit Elbert, Arlesheim, wird in stiller Wahl als
Ersatzmitglied der Steuerrekurskommission für den
Rest der laufenden Amtsperiode gewählt.

Verteiler:
- Margrit Elbert-Hess, Neumattstrasse 13, 4144 Ar-

lesheim (durch Wahlanzeige)
- Peter Brodbeck, Präsident der Steuerrekurskommis-

sion, Widmannstrasse 21, 4410 Liestal
- Verwaltungsgericht, Poststrasse 3, 4410 Liestal
- Steuerrekurskommission, Kreuzboden 1, 4410 Lies-

tal
- Steuerverwaltung
- Finanz- und Kirchendirektion
- Finanzverwaltung
- Finanzkontrolle
- Personalamt
- Landeskanzlei (2)

(wh,va)

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1630

3. 93/220
Bericht des Obergerichts vom  14. Oktober
1993: W ahl eines Mitglieds des Straf-
gerichts für den Rest der Am tsperiode (1.
April 1990 bis 31. März 1994)

W ILLI BR EITEN ST EIN  schlägt namens der SVP-EVP-
Fraktion Kurt Metzger, Pratteln, als Mitglied des Straf-
gerichts für den Rest der Amtsperiode  vor. 

://: Kurt Metzger, Pratteln, wird in stiller Wahl als Mit-
glied des Strafgerichts für den Rest der Amtsperiode
(1. April 1990 bis 31. März 1994) gewählt.

Verteiler:
- Kurt Metzger-Martin, Gempenstrasse 81,

4133 Pratteln (durch Wahlanzeige)
- Obergericht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal
- Straf- und Jugendgericht, Bahnhofplatz 16, 4410

Liestal
- Justiz-, Polizei- und Militärdirektion
- Finanzverwaltung
- Finanzkontrolle
- Personalamt
- Landeskanzlei (2)

(wh,va)

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1631

4. 93/217
Berichte des Regierungsrates vom  26. Sep-
tem ber 1993 und der Bildungskom m ission
vom 10. Novem ber 1993: Nutzung und Ab-
geltung m useum spädagogische Dienstlei-
stungen des Kantons Basel-Stadt zugunsten
der Schulen des Kantons Basel-Landschaft

F R I T Z  G R A F :  Bisher war der Eintritt für
BL-Schulklassen in Basler Museen kostenlos. Der Kanton
vergütete in den letzten 3 Jahren der Stadt mit einem
jährlichen Beitrag von Fr. 30'000.- diese Dienstleistun-
gen, neu werden es jährlich Fr. 80'000.- sein. 

Die Leistungen der Basler Museen zugunsten der Schu-
len unseres Kantons sind mit Fr. 200'000.- errechnet
worden. Der Restbetrag soll mit den Gebühren der Besu-
cher finanziert werden. Es besuchten immerhin im
letzten Jahr ca. 872 Klassen Basler Museen.

Klassen der Volksschule haben weiterhin zu den Dauer-
ausstellungen freien Eintritt. Klassen der Sekundarstufe
II bezahlen ein Eintrittsgeld von pauschal Fr. 30.-. Mu-
seumsbesuche ausserhalb der Öffnungszeit kosten pro
Stunde Fr. 40.-, der Besuch der Museen bei museums-
pädagogischen Ausstellungen und Aktionen Fr. 120.-
pro Klasse. 
Fazit: Die neuen museumspädagogischen Dienstleistun-
gen sind nicht mehr gratis, sondern werden zwischen
Kanton und den Schulklassen aufgeteilt. Das dürfte sich
aber auch für das Römermuseum Augst positiv auswir-
ken.

BA R B A RA  FÜ N FSCH ILLIN G: Auch die FDP-Fraktion
möchte die Vereinbarung unterstützen. Wir können nur
Ja oder Nein dazu sagen. Wir sind der Überzeugung, dass
das Geld dort gut angelegt ist und hoffen, dass die Leh-
rerschaft dieses Angebot entsprechend wahrnimmt.

KA TH ER IN A  FUR LER: Auch die SP-Fraktion findet die
Vorlage gut. Das Angebot der Basler Museen ist unbe-
stritten. Die Kommission war einstimmig für die Über-
weisung der Vorlage. 

Wir in der SP-Fraktion sind der Meinung, dass Unter-
richt, dazu gehören auch Museumsbesuche, kostenlos
sein sollte. Wenn eine Sonderausstellung oder ein Mu-
seum ausserhalb der Öffnungszeiten besucht werden
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will, werden Kosten erhoben. Wenn die Beträge bei-
spielsweise auf eine kleine Klasse aufgeteilt werden, gäbe
dies bis zu 10 Franken pro Kind, die der Lehrer einzie-
hen müsste. Die SP-Fraktion ist der Meinung, dass dies
für einkommensschwache Familien ein rechter Betrag
ist und sicher auch die Lehrkräfte davon abhalten kann,
Museen überhaupt zu besuchen. 

Wir stellen darum den Antrag auf Erhöhung des Kredites
auf Fr. 200'000.--. 

K. Furler bittet, dem Antrag zuzustimmen.

PA TR IZIA  BO GN A R: Die SVP-EVP-Fraktion stimmt der
Vereinbarung zu. Die Museen sind in den letzten Jahren
neue Wege gegangen, sie haben sich geöffnet. Es lohnt
sich, in diese Welt einzutreten und ein Museum zu besu-
chen. Schade und störend fand die Fraktion die 30 Fran-
ken ebenfalls. Trotzdem unterstützt sie die Vereinba-
rung.

CH R ISTIN E VO N  AR X: Die Fraktion der Grünen unter-
stützt die Vorlage. 

PETER  DEGEN: Die Schweizer Demokraten stimmen
der Vorlage zu, lehnen jedoch den Antrag der SP ab.

GER O LD  LU SSER: Die CVP-Fraktion unterstützt die
Vorlage. Wir sind der Auffassung, dass es nirgends so gut
wie in der Schule möglich ist, regional Region zu erle-
ben, den gegenseitigen Austausch zu schulen auf der
Stufe Schule. 

G. Lusser hat eine  private Bemerkung zu machen: Ihn
stört auch, dass ab 16 eine Zäsur gemacht und ein Bei-
trag verlangt wird. Im Sinne der Sache kann er dies aber
verschmerzen.

RU TH  GR EIN ER: Wenn nur die Schüler/innen ab 16
Jahren zahlen müssten, hätte R. Greiner noch Verständ-
nis. Unsere Fraktion meint aber, dass der Unterricht
während der obligatorischen Schulzeit wirklich gratis
bleiben sollte. Die Erhebung von Gebühren würde eine
Abwägung der Museumsbesuche zur Folge haben. Wenn
das Museum wirklich Teil des Unterrichts sein und blei-
ben soll, dürfen die Besuche nicht kosten. 

Wir sind daran, immer mehr Kosten auf die Familien
und die Einzelnen zu übertragen. R. Greiner bittet zu
prüfen, ob der Kanton nicht die gesamten 200'000 Fran-
ken übernehmen kann.

FR ITZ GR A F: Ein Teil kommt mit dem Besuch des Rö-
mer Museums wieder zurück. Es wird ja auch mit Basel-
Stadt Gegenrecht gehalten. In der Kommission wurde
dieses Thema ausgiebig diskutiert. Auf der anderen Seite
werden die steigenden Kosten im Bildungssektor immer
wieder betont. Dieser Beitrag – 30 Franken pro Klasse –
sind tragbar. F. Graf bittet, der Vereinbarung zuzustim-
men.

REG IERUN G SRAT PETER  SCH M ID: Das Problem ist er-
kannt. Es ist tatsächlich so, dass in Zukunft Schü-
ler/innen finanziell belastet werden. Es ist in diesem
Sinne nicht eine Vorgabe von Basel-Stadt; BS hätte sehr
gerne gesehen, wenn BL die Kosten übernommen hätte.

Die Regierung hätte nichts dagegen, wenn die öffentli-
che Hand einen zusätzlichen Beitrag leisten würde. Die
Frage ist nur, welche der beiden öffentlichen Hände?
Die Gemeinden können selbstverständlich die Kosten
voll und ganz übernehmen und ihre Schüler unentgelt-

lich an die Museen von Basel-Stadt ziehen lassen. Tram-
und Busgebühren müssen sowieso in den meisten Fällen
erhoben werden. 

Es ist ganz klar, dass die Kosten im Sinne einer Sparmass-
nahme weiter gereicht werden. In diesem Sinne vertritt
die Regierung die Meinung, diese Massnahme sei verant-
wortbar. 

BA R BA R A  FÜ N FSCH ILLIN G: Bei den meisten Exkurs-
ionen leisten die Gemeinden einen Beitrag. B. Fünf-
schilling bittet, den Beitrag des Kantons nicht zu erhö-
hen.

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IE L  M Ü LLER: Eintreten ist
nicht bestritten.

://: Der Antrag der SP-Fraktion, den Kredit in der Höhe
von Fr. 200'000.-- zu bewilligen, wird mehrheitlich
abgelehnt.

://: Dem folgenden Landratsbeschluss wird mit grossem
Mehr zugestimmt:

Landratsbeschluss
betreffend Beiträge an die schulbezogenen
museum spädagogischen Dienstleistungen
des Kantons Basel-Stadt

Vom 18. November 1993

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt
auf § 3 Absätze 1 und 2, § 96 Absatz 3 und § 66 Buch-
stabe a der Kantonsverfassung vom 17.  Mai 1984
beschliesst:

1. Zur Abgeltung der museumsdidaktischen Dienst-
leistungen des Kantons Basel-Stadt zugunsten der
Schulen des Kantons Basel-Landschaft wird für
die Jahre 1994, 1995 und 1996 ein jährlich wie-
derkehrender und an die Teuerung indexierter Kre-
dit in der Höhe von Fr. 80'000.-- bewilligt (Kos-
tenstand 1994; Konto 2571.361.-1: Beiträge an
die Museumsdidaktik Basel-Stadt).

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses untersteht gemäss § 31
Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsverfassung vom
17. Mai 1984 dem fakultativen Referendum.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1632

26. 92/168
Motion von Peter Brunner vom  7. Septem -
ber 1992: Überprüfung der Stasi-Vergan-
genheit des ehem aligen DDR-Nationaltrai-
ners und heutigen Trainers des Nordwest-
schw eizerischen Kunst- und Geräteturn-
zentrum s und Turnlehrers an der Gewer-
beschule in Liestal, Herrn Dieter Hofm ann
und Ausarbeitung klarer Anstellungsricht-
linien betr. Dem okratieverständnis und
Menschenrechte

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M Ü LLER: Die Regierung
lehnt die Motion ab.
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REG IERUN G SRAT PETER  SCH M ID: Wer Zeit hatte, Zei-
tung zu lesen und Radio zu hören und sich für das The-
ma umfassend zu informieren, wird nichts mehr Neues
von Seiten der Regierung vernehmen. 

Grundsätzlich findet die Regierung, sei die Übungsan-
ordnung, wie sie von Herrn Hanspeter Frei, Arlesheim
und von Landrat Peter Brunner gewählt wurde, hoch
problematisch. Durch die Art und Weise, wie das Pro-
blem angegangen wird, führen sie durch ihre Initiative
und ihre Aktivitäten eine künstliche Situation herbei. Es
könnte nämlich der Eindruck entstehen, dass die Basel-
bieter Regierung sich grundsätzlich zur Vergangenheit
der DDR äussern will, es könnte der Anspruch entste-
hen, dass die Geschichtsbewältigung der DDR hier in
Liestal, im Landratssaal, erfolgen müsste. Wer nicht
sofort mitmacht, kommt in den Geruch, man könnte
sich bei einer bestimmten Vergangenheit solidarisieren.
Das kann selbstverständlich nicht der Fall sein.

Bei allen Massnahmen ist die Verhältnismässigkeit zu
bewahren. Man konnte in der Presse verfolgen, dass
Herr Hofmann beim Nordwestschweizerischen Kunst-
und Geräteturnzentrum in Liestal angestellt ist. Er hat
dort kein Vollamt. Darum kam die Anfrage an den Kan-
ton, ob Herr Hofmann an unseren Schulen angestellt
werden könnte. Es besteht grundsätzlich die Option und
Bereitschaft des Kantons, dass Herr Hofmann zwischen
6 und 10 Turnstunden im Anstellungsverhältnis, also
ohne Beamtung, an der beruflichen Gewerbeschule
erteilen kann.

Es ist klar, dass bei diesen wenigen Turnstunden keiner-
lei Sicherheitsüberprüfung stattfindet. 

Trotz allem und mit dem Einverständnis von Herrn
Hofmann hat die EKD eine Anfrage an die GAUK-Behör-
de gerichtet. Sie hat allerdings die Antwort erhalten,
dass wir keinen Zugriff haben. Der Zugriff zur GAUK-
Behörde von Staat zu Staat erfolgt über die Bundesan-
waltschaft und ist nur möglich im Rahmen eines straf-
rechtlichen Verfahrens oder im Rahmen der interna-
tionalen Rechtshilfe. Es liegt kein Grund vor und keine
Möglichkeit zur internationalen Rechtshilfe und damit
kein Einblick in die GAUK-Behörde. 

Für die Regierung ist es hoch interessant, dass es immer
wieder gelingt, geheimnisvolle Papiere in Umlauf zu
setzen, von denen man dann aber gerade in der Presse-
konferenz vernimmt, dass sie öffentlich nicht zugäng-
lich und vertraulich seien. Die Regierung wird sich hü-
ten, zu Geheimdokumenten Stellung zu nehmen.

Wir sind der Überzeugung, dass Herr Hofmann eine
faire Chance hier in unserem Land verdient. Wir halten
klar fest, dass Herr Brunner die Situation verkehrt dar-
stellt. Herr Brunner wirft Herrn Hofmann vor, nur im-
mer zuzugeben, was ihm bewiesen werden könne. In Tat
und Wahrheit ist es aber genau umgekehrt. Trotz zahl-
reicher Aktivitäten ist es Herrn Brunner nicht gelungen,
mehr zu beweisen als Herr Hofmann zugegeben hat. 

Herr Hofmann hat für P. Schmid in einer beeindrucken-
den Offenheit über seine Vergangenheit berichtet. Er
war selbstverständlich beteiligt in einem Ausmasse, das
wir alle erahnen können. Er hat an sportlichen Aktivitä-
ten teilgenommen in der DDR. 

Wir leben im weiteren in einem Land, wo sehr viele
Menschen, ohne dass sie je dem Druck der ehemaligen
DDR ausgesetzt gewesen wären, eine Mitteilungsfreudig-
keit an den Tag legen, die P. Schmid unverständlich ist.

Darum dankt P. Schmid den Lehrerinnen und Lehrern
sehr für ihre kollegiale Stellungnahme.

Alles in allem ist festzuhalten: Es liegt kein Verfahren
vor gegen Herrn Hofmann, darum hat die Regierung
auch keinerlei Veranlassung zu handeln. P. Schmid for-
dert P. Brunner und Herrn Frei auf, ihre Aktivitäten ein-
zustellen und Herrn Hofmann die faire Chance eines
Wiederbeginns in unserem Land zu ermöglichen. Die
berufliche Qualifikation ist für P. Schmid immer die
grössere Sorge, das war auch Gesprächsgegenstand zwi-
schen Herrn Hofmann und ihm selber.

Die Regierung ist der Auffassung, dass die Erfahrungen
mit dem radikalen Erlass in der Bundesrepublik keines-
weg so waren, dass wir einen radikalen Erlass im Basel-
biet einführen möchten. Auch wenn man heute durch
rechtsextreme Machenschaften auf diesen dummen
Gedanken kommen könnte.

PETER  BR U N N ER: Für ihn stand bei Herrn Hofmann
nie die fachliche und die politische Stellung im Vorder-
grund. Für ihn stand immer die Frage im Mittelpunkt,
was die Tätigkeit von Herrn Hofmann in der DDR für
Auswirkungen auf Sportler/innen haben kann. P. Brun-
ners Bestreben war, eine interne Lösung und Abklärung
anzustreben.

Lange erhielt P. Brunner vom Kanton keine Antwort. Es
sollte bis zu diesem Zeitpunkt nichts unternommen
werden. Nachdem dieser Zeitpunkt aber verstrichen war
– zwei Stunden später kam dann ein Telefonanruf – wur-
de die Öffentlichkeit informiert. Das Ganze entwickelte
dann eine gewisse Eigendynamik. P. Brunner hat sich an
der Pressekonferenz sehr zurückhaltend verhalten und
geäussert. 

An der Pressekonferenz wurde die Aussage gemacht,
dass die Medien die GAUK-Unterlagen zwar anfordern
können, aber es darf nur Einsicht genommen werden. P.
Brunner hat angeboten, dass intern abgeklärt und die
Probleme gelöst werden sollten. Jeder Mensch hat auch
ein gewisses Persönlichkeitsrecht. 

Zu Punkt 2 der Motion: Es ist richtig abzuklären, ob man
einen solch radikalen Erlass ausarbeiten will. P. Brunner
kann sich aber vorstellen, dass doch auch die Situation
entstehen kann, dass Personen angestellt werden, wo
nicht allein die fachliche Kompetenz im Vordergrund
stehen kann. Es gibt auch hier Situationen, wo detaillier-
ter abgeklärt werden muss.

UELI KA U FM A N N: Es ist schwer, nach den ausgezeich-
neten Worten der Regierung zu diesem Versuch des
Rufmordes noch etwas beizufügen. P. Schmid hat eine
Reihe von Argumenten erwähnt, die U. Kaufmann auch
gesagt hätte. 

Zu Punkt 2 macht U. Kaufmann eine persönliche Bemer-
kung: Sollte dies überwiesen werden, müsste ein Kollege,
der verschiedentlich und wiederholt den Spezialdienst
orientiert hat, welche politischen Äusserungen U. Kauf-
mann im Lehrerzimmer gemacht hat, die Stelle verlie-
ren. Diesen Kollegen kennt U. Kaufmann nicht. Er hat
sich nicht offenbart. Dies ist der grosse Unterschied
zwischen dem Stasi und dem Spezialdienst. Beim Stasi
wurde mit Decknamen gearbeitet, beim Spezialdienst
werden die Namen nach wie vor abgedeckt. 

OSK A R  STÖ CK LIN  nennt kurz einige Punkte, warum
die CVP-Fraktion klar gegen die Motion ist. 
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- Der Landrat ist nicht in der Lage, auch nur im ge-
ringsten die Vorwürfe, die hier erhoben werden, zu be-
urteilen. 
- Kein Mitglied der CVP-Fraktion masst sich an, über
irgend jemanden zu urteilen, über eine Situation, die wir
nicht einmal vom Hörensagen kennen. 
- Die CVP-Fraktion wendet sich mit aller Schärfe da-
gegen, dass bereits zum dritten Mal der Landrat sich mit
etwas beschäftigen muss, was eine Person beruflich und
privat fertig macht. Wenn man wirklich Vorwürfe
kennt, gibt es andere Wege, die wirksam sind.

RO GER  M O LL: Die FDP-Fraktion lehnt die Motion auch
mit der Abschwächung von Punkt 1 ab. R. Moll glaubt,
dass auch die Fraktion mit ihm zusammen hinter den
Ausführungen von RR P. Schmid stehen kann. Er hat in
kurzen, aber prägnanten Mosaiksteinchen gezeigt, in
welcher Problematik wir bei der Behandlung dieser Mo-
tion stehen. R. Moll glaubt nicht, dass der Landrat über
Ethik und Wahrheitsfindung ein Urteil fällen kann. 

://: Mit grossem Mehr gegen 1 Stimmen wird die Über-
weisung der Motion abgelehnt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1633

5. 93/38
Postulat von Peter Degen vom  18. Februar
1993: Schutz gegen illegale Einwanderung

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M ÜLLER: Peter Degen
hat das Postulat abgeändert. Der Text heisst neu: "Der
Regierungsrat wird gebeten zu prüfen, ob er beim Bund
vorstellig werden kann, mit der Aufforderung, die illega-
le Einwanderung einzudämmen."

Die Regierung lehnt das Postulat ab. 

REG IERUN G SRAT AN D R EA S KOELLREUTER : Der Postu-
lant wirft in seinem Postulat verschiedene Fragen auf,
auf die A. Koellreuter hier näher eingehen möchte. 

So zum Beispiel auf die Äusserung der verstärkten illega-
len Einwanderung; den grossen Schlepperdienst von
Asylanten; "der Drogenschmuggel blüht" und "Diebes-
gut wird verschoben". Schliesslich auch noch ein Wort
zur Standesinitiative vom Kanton Aargau.

Zur verstärkten illegalen Einwanderung:
Diese Feststellung bedarf einer genaueren Betrachtung.
Tatsächlich ist die Zahl der asylsuchenden Personen in
der Schweiz und im Kanton Baselland in den ersten 10
Monaten 1993 angestiegen gegenüber dem Vorjahr:

Vom 1. Januar 1992 bis 31. Oktober 1992 waren es total
515 neue asylsuchende Personen. Im laufenden  Jahr
sind es 709, also eine Zunahme um 194 Personen. Wenn
man aber die Herkunftsländer betrachtet, müssen wir
feststellen, dass allein in den 10 Monaten 1993 196
Personen aus dem Kriegsgebiet von Bosnien-Herzegowi-
na stammten, also klar aus einem Kriegsgebiet. Wenn
man die Zahlen sich gegenüberstellt, muss man die
Aussage von P. Degen relativieren. 

Aus der Sicht der Regierung kann man damit nicht in
dieser absoluten Form sagen, dass die illegale Einwan-
derung zugenommen hat.

Zur Schleppertätigkeit: Die Kantonspolizei hat
keine Hinweise auf eine verstärkte Schleppertätigkeit. In
den letzten Monaten sind keine entsprechende Verfah-
ren durchgeführt worden.

Der Drogenschm uggel blüht: Berücksichtigt
man Schwankungen in der Statistik der letzten beiden
Jahre, lässt sich die Aussage des Postulanten nicht erhär-
ten. So stellten die schweizerischen Zollbehörden an
den Grenzen folgende Drogen und Mengen sicher:
1992: Kokain 190,9 kg, Heroin 78,0 kg, Cannabis 353,6
kg. Diese Zahlen geben natürlich keine Rückschlüsse auf
die effektiven Mengen an Drogen, die im schweizeri-
schen Inland konsumiert werden.

Diebesgut wird verschoben : Das Fallen des Ei-
sernen Vorhanges hat – wir alle wissen es – das Ermitt-
lungsgebiet für die Polizeien vergrössert und auch er-
schwert. Die KAPO BL verfügt aber über keine gesicher-
ten Erkenntnisse und entsprechende Verfahren.

Standesinitiative des Kantons Aargau: So-
fern der Postulant damit die Initiative "Notrecht im
Asylwesen" des Standes Aargau vom 3.9.1991 meint, so
beinhaltete diese vor allem Fragen des Asylverfahrens.
Beide Kammern beschlossen, drei der insgesamt sieben
Forderungen als erfüllt abzuschreiben und den restli-
chen vier Punkten nicht Folge zu leisten.

Der Postulant hat das Postulat nun modifiziert und
spricht jetzt von Eindämmung der illegalen Einwan-
derung. Gestützt auf die Schlussfolgerung, wonach im
Grunde genommen nicht von einer Zunahme der illega-
len Einwanderung gesprochen werden kann, sieht der
Regierungsrat keine Veranlassung, entsprechend beim
Bund vorstellig zu werden. 

Im übrigen ist der Regierungsrat davon überzeugt, dass
sich die zuständige Bundesbehörde der Problematik
durchaus bewusst ist. So ist beispielsweise der Bundesrat
in der Frage der straffällig gewordenen Asylbewerber
aktiv geworden und hat ein Bundesgesetz über "Zwangs-
massnahmen im Ausländerrecht" zur Vernehmlassung
gegeben. Danach können u.a. straffällige Ausländer
ohne ordentliche Aufenthaltsbewilligung bis zu fünf-
zehn Monaten in Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft
genommen werden.

Der Regierungsrat beantragt darum, das Postulat nicht
zu überweisen.

PETER  DEGEN: Wir von den SD verlangen sofortige
Massnahmen, um die illegale Einwanderung zu stop-
pen. Die Zahl der registrierten illegalen Grenzübertritte
erreichte im Jahr 1992 einen neuen Höchststand. Man
muss davon ausgehen, dass nur ein Fünftel der illegalen
Einwanderer angehalten werden kann. Ferner weiss
man, dass auch Drogen, Waffen und Diebesgut über die
nicht kontrollierten Übergänge verschoben werden.

Wenn Drogenkriminalität wuchert und sowohl die Poli-
tik wie auch die Justiz an der Nase herumgeführt werden
können, wird die Schweiz als Zufluchtsland noch at-
traktiver und für wirtschaftliche und politische Angele-
genheiten mit dem Ausland immer unattraktiver.

Wir SD fordern deshalb dringende Massnahmen, um die
überbordende illegale Einwanderung zu stoppen.

P. Degen bittet, dem modifizierten Postulat zuzustim-
men.
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ER N ST  TH Ö N I: Eine Mehrheit der FDP-Fraktion bittet
auch, das Postulat zu überweisen. 

Selbstverständlich hat uns RR A. Koellreuter auch in der
Fraktion sehr eingehend informiert. Es geht vor allem
um eine grundsätzliche Frage. Das Postulat heisst
"Schutz gegen illegale Einwanderung". Wir können uns
nicht vorstellen, dass wir in unserem Rechtsstaat als
Grenzkanton morgen in der Zeitung lesen können, wir
hätten ein Postulat zum Schutz gegen die illegale Ein-
wanderung abgelehnt. Das kann doch nicht ernsthaft
die Meinung sein. Wir müssen alles daran setzen, dass
die illegale Einwanderung gestoppt wird. Also können
wir das Postulat nicht ablehnen. 

KU R T  LA U PER : Die SP-Fraktion ist einstimmig gegen
Überweisung. Die Zahlen, die RR A. Koellreuter nannte,
zeigen, dass die effektiven Zahlen gering sind. Mit ei-
nem solchen Postulat wird durch Aufbauschen in gewis-
sen Zeitungen erreicht, dass aus einem Mäuschen ein
riesiger Elefant gemacht wird. Drogen sind auch Tabak;
der Tabakschmuggel wird grossartig durchgeführt, die
Schweiz ist Drehscheibe. 

Vermehrte Kontrollen werden verlangt. K. Lauper als
Zollbeamter müsste beantragen, sofort die Grenzwacht
zu verstärken und zwar so zu verstärken, dass die illegale
Einreisemöglichkeit total unterbunden wird. Also würde
an der Grenze die 100%-ige Kontrolle durchgeführt
werden müssen. 

Wir leben in einem Land, dem es gut geht, wir besuchen
auch fremde Länder und zeigen, wie gut es uns geht. Die
Aufforderung im Postulat verstärkt lediglich die Angst.

K. Lauper bittet, das Postulat nicht zu überweisen.

ELSBETH  SCH N EID ER: Selbstverständlich hat auch die
CVP Kenntnis vom Problem. Auch der Bundesrat ist
deswegen in Sorge. Er hat deshalb eine Sonderkommissi-
on eingesetzt, die sich mit all diesen Fragen befasst. Dar-
um ist die CVP-Fraktion einstimmig der Meinung, dass
abgewartet werden soll, was der Bund bringt. E. Schnei-
der bittet, das Postulat nicht zu überweisen.

ALFR ED  SCH M U T Z  ist der Meinung, dass nicht immer
zugewartet werden kann. A. Schmutz beantragt, dem
Postulat zuzustimmen. Wir können nicht immer zu-
schauen und wir sollten nicht warten, bis das Volk uns
dies sagen muss.

W ILLI BR EITEN ST EIN: Die SVP-EVP-Fraktion hat
durchaus Sympathie für diesen Vorstoss. Nachdem er
abgeändert ist und bürgerliche Parteien auf Bundes-
ebene sich mit Forderungen in dieser Richtung befassen,
nachdem auch unsere schweizerische Partei eine In-
itiative eingereicht hat, die dieses Thema zum Gegen-
stand hat, werden wir dem Postulat zustimmen.

RO LA N D  M EU R Y: Es ist klar, welche Stellung die Grüne
Fraktion dazu nimmt. R. Meury stellt fest, dass ein gros-
ser Teil einer grossen bürgerlichen Partei und die ge-
samte andere Partei Sympathie für diesen Vorstoss hegt.

R. Meury ist froh um die Stellungnahme der CVP in Be-
zug auf diesen Vorstoss. Persönlich möchte R. Meury
festhalten, wenn die Argumentation bei Vorstössen ist,
dass ein Vorstoss nicht abgelehnt werden darf, weil
nachher das Gegenteil richtig ist. Das darf nicht das
Argument sein, sondern weil gefunden wird, dass hier
etwas getan werden muss.

Für die Grünen ist klar, dass die illegale Überschreitung
der Grenzen kein Volkssport ist, sondern dass Menschen
in Not zu dieser Lösung greifen. 

Der Hinweis auf Drogen ist das beste Beispiel dafür, wie
Symptome bekämpft werden und nicht die Wurzeln. 

Wir sind klar gegen diesen Vorstoss.

://: Mit 35:23 wird das Postulat in der modifizierten
Formulierung abgelehnt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1634

6. 93/124
Motion von Peter Degen vom  13. Mai 1993:
Internierung straffälliger Asylbewerber

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M Ü LLER: Die Regierung
lehnt die Motion ab.

REG IERUN G SRAT AN D R EA S KO EL LR EU TER : Für die
Internierung von Ausländerinnen und Ausländern ist
der Bund – das Bundesamt für Flüchtlingswesen (BFF) -
zuständig. Es handelt sich dabei also um eine Verwal-
tungsbehörde, nicht um eine richterliche Instanz, die
über einen Freiheitsentzug entscheidet. An eine Inter-
nierung müssen hohe Anforderung gestellt werden.

Eine Internierung setzt eine rechtskräftige Weg-
weisungsverfügung voraus. Das heisst, die Internierung
kann bei Asylbewerberinnen und Asylbewerbern nur
dann angeordnet werden, wenn das Asylverfahren
rechtskräftig (negativ) entschieden und die Wegweisung
verfügt wurde.

Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich oder
nicht zulässig oder nicht zumutbar, so kann das BFF die
Internierung einer Ausländerin oder eines Ausländer
verfügen, wenn sie oder er 
- die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz oder
die innere Sicherheit eines Kantons gefährdet, 
- durch die Anwesenheit die öffentliche Ordnung
schwer gefährdet.

Das BFF hat bisher bei folgender Konstellation in ca. 20
Fällen die Internierung verfügt:
- Vollziehbare Wegweisungsentscheide
- Unmöglichkeit des Vollzugs wegen fehlender Reise-
dokumente
- Mehrfachidentität
- Wiederholte Straffälligkeit und strafrechtliche Ver-
urteilung, insbesondere wegen Drogendelikten, bzw.
wiederholtem Auftreten im Drogenmilieu als Klein-
händler und damit verbundener Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit.

Die relativ neue Praxis des BFF kann – da bisher noch
keine Beschwerden eingereicht und entsprechend eine
richterliche Überprüfung stattgefunden hat – nicht als
gefestigt betrachtet werden.

Die Fremdenpolizei wird im Einzelfall eine Internierung
beantragen, wenn eine der Praxis des BFF entsprechende
Konstellation vorliegt.
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Im übrigen sei darauf hingewiesen, dass der Bundesrat
vor wenigen Tagen den Entwurf zu einem Bundesgesetz
"über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht" vorge-
stellt hat. Der Fahrplan sieht vor, dass die neuen Bestim-
mungen am 1. Juli 1994 in Kraft treten können.

A. Koellreuter bittet, die Motion nicht zu überweisen.

PETER  D EGEN: Der Missbrauch des Schweizerischen
Asylrechts durch kriminelle Ausländer ist leider offen-
sichtlich. An die 40 Prozent der Asylbewerber im Kanton
Baselland stehen heute mit dem Gesetz in Konflikt, wo-
bei dies – und das muss hier auch klar gesagt werden –
nicht verfolgte Asylbewerber im klassischen Sinne sind,
sondern Kriminelle, die den Asylstatus missbrauchen.

Für die Strafverfolgungsbehörden sind andererseits die
Möglichkeiten gegen kriminelle Wiederholungstäter in
einem laufenden oder abgeschlossenen Asylverfahren
vorzugehen, bzw. nach einer Strafverbüssung diese aus-
zuweisen, nur bedingt möglich. Vor allem bei jenen
Asylbewerbern, wo eine Ausweisung undurchführbar,
unzulässig oder unzumutbar ist. 

Bis heute hat sich der Staat vor allem darauf beschränkt,
nach Verbüssung der Strafen, die delinquenten Asylbe-
werber wieder freizulassen. Gerade im Drogenhandel,
der ja heute zu über 90 Prozent in ausländischen Hän-
den ist, und durch viele Pseudo-Asylbewerber vor allem
aus der Türkei, Kosovo-Jugoslawien und neuerdings
auch aus Gambia wahrgenommen wird, ist ein Hand-
lungsbedarf im Sinne der Internierung mehr als gerecht-
fertigt. Kann die Ausweisung krimineller Asylbewerber
nicht vollzogen werden, sieht das Gesetz ja auch eine
Internierung vor. 

Im Gegensatz zum Kanton Zürich, der nun in verschie-
densten Fällen eine Internierung sogenannter kriminel-
ler Asylbewerber beim Bund beantragt hat, zögert man
im Kanton Baselland immer noch, diese Massnahme
auch aktiv anzuwenden. Im Sinne eines Zeichens aber
auch Auftrag, gegenüber den negativen Erscheinungen
krimineller Pseudo-Asylbewerber, bitten wir Sie daher,
den Vorstoss zu überweisen. Wir sind dies unserer Bevöl-
kerung, aber auch den unbescholtenen Asylbewerbern
schuldig.

Sind nun die 40 Prozent kriminelle Asylbewerber wirk-
lich nur kleine Fische oder verschliesst man nicht die
Augen vor einer Drogenmafia, die weit in die Bereiche
der Asylpolitik hineinreicht?

P. Degen bittet, den Vorstoss zu überweisen.

UELI KA U FM A N N: Es ist, als hätte der Regierungsrat gar
nicht auf den Vorstoss geantwortet. Es wird ein Text
vorgelesen, der durch die Antworten bereits zum Teil
widerlegt ist.

Die SP-Fraktion ist grundsätzlich dagegen, für irgend
eine religiöse, kulturelle, ethnische oder rassische Grup-
pe ein Sondergesetz einzuführen. Wir haben in diesem
Land Gesetze, und sie gelten für alle. 

PETER  JEN N Y: Die FDP-Fraktion ist wegen Überwei-
sung oder Nichtüberweisung der Motion sehr gespalten.
P. Jenny möchte sich den rechtlichen Ausführungen
von A. Koellreuter anschliessen. Es geht nicht, dass –
sofern keine Grundlagen vorhanden sind – ein Sonder-
recht für Asylanten angewendet wird. Im weiteren
möchte P. Jenny bemerken, dass mit den statistischen
Zahlen viel angefangen werden kann. Man muss wissen,

dass, wenn von Ausländern und Kriminalität gespro-
chen wird, ein Grossteil von Kriminaltouristen began-
gen wird, die keinerlei Berechtigung haben, sich in der
Schweiz aufzuhalten. Es sind in der Statistik zudem viele
verschiedene Straftaten enthalten, nicht nur die schwe-
ren, sondern auch leichte. Gerade in Bezug auf Drogen-
kriminalität sind die Asylanten meist ja nur die unterste
Stufe derjenigen, die sich strafbar machen. Diejenigen,
die das steuern, befinden sich nicht hier. 

P. Jenny lehnt die Motion ab.

PETER BRUNNER: Wieviele Internierungsanträge wur-
den bis heute gestellt?

REG IERUN G SRAT AN D R EA S KO ELLREU TER : Bis jetzt
wurde im Kanton Baselland noch kein Antrag auf Inter-
nierung gestellt, weil es bis jetzt noch nicht notwendig
war. Es ist bis jetzt immer gelungen, die Ausreisepapiere
rechtzeitig zu beschaffen. 

KU R T  LA U PER  ist erstaunt, nicht aus welcher Rich-
tung, aber aus welcher Berufsgattung, die Postulate
stammen. Es wurde betont, dass im Prinzip die Asylan-
ten die Drogenhändler seien. Drogenhändler sind Weis-
se, es sind diejenigen, die mit dem schwarzen Koffer und
der Sonnenbrille herumlaufen. 

In Basel werden wöchentlich mehrere Camions mit
Tonnen von Zigaretten ausgeführt. Man hat festgestellt,
dass sie schliesslich in Westeuropa verschwinden, ge-
schmuggelt werden. Hier geht es um grössere Betrage. Es
ist zu einfach, den Asylanten alle Schuld zuzuschieben.

://: Die Motion wird mit grossem Mehr abgelehnt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1635

7. 93/39
Postulat von Rudolf Keller vom  18. Februar
1993: Mehr Sicherheit in Bahn, Bus und
Tram

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M Ü LLER: Die Regierung
beantragt, das Postulat zu überweisen und gleichzeitig
abzuschreiben.

RU D O LF KELLER  hat diesen Vorstoss aufgrund von
Reaktionen aus der Bevölkerung, aber auch aufgrund
von eigenen Erfahrungen geschrieben. Wir stehen vor
einem Problem, das immer akuter wird. Es ist darum
nicht verständlich, warum die Regierung das Postulat
nicht entgegennehmen will. Eine interkantonale Ar-
beitsgruppe hat festgestellt, dass im Bericht "Sicherheit
in den Zügen" ein Handlungsbedarf besteht. Eine im
letzten Jahr durchgeführte Untersuchung vom Bundes-
amt für Verkehr hat ergeben, dass die Lösung des Pro-
blems nicht allein auf die SBB beschränkt werden sollte,
und dass die gesetzliche Bahnpolizeigrundlage nicht
mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Da pri-
mär die Kantone für die Aufrechterhaltung der Ordnung
und Sicherheit auf ihrem Gebiet zuständig sind, ist für
die Ausarbeitung von Lösungen im Bereich der fahren-
den Züge eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund,
Kanton und Transportunternehmen notwendig. 
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Gerade letzte Woche wurden R. Keller und andere Perso-
nen Zeugen einer grösseren Keilerei auf dem Bahnhofa-
real in Basel. Verschiedene Leute hatten Angst einzustei-
gen. Es kann auch immer mehr erlebt werden, wie Leute
in den Zügen angepöbelt werden. Es ist darum nicht
verwunderlich, wenn immer mehr Leute sagen, dass sie
in der Nacht nicht mehr den Zug nehmen. 

R. Keller als fleissiger Zugfahrer hat vor einem Monat
auch erlebt, wie jemand die Notbremse gezogen hat und
es dann eine längere Auseinandersetzung mit dem Zugs-
person gab. Notabene einem Zugspersonal, das man
längerfristig abschaffen will. 

R. Keller fordert ganz klar, dass etwas geschehen muss.
Man kann von Jahr zu Jahr miterleben, wie die Aus-
wüchse immer mehr eskalieren. Es ist R. Keller klar, dass
sich das viele derjenigen, die mit dem Auto unterwegs
sind, nicht vorstellen können. Diesen empfiehlt R. Kel-
ler, zwei Wochen lang zwischen abends 10 Uhr und
Mitternacht mit der Bahn zu fahren. 

R. Keller hält aus obgenannten Gründen am Postulat
fest. Wenn es abgelehnt wird, wird er dafür sorgen, dass
das Thema wieder auf das Tapet kommt. Es ist eine Zu-
mutung, wie man hier weite Kreise der Bevölkerung im
Stich lassen will. R. Keller bittet, dem Postulat zuzustim-
men und es stehen zu lassen.

REG IERUN G SRAT AN DR EA S KO EL LR EU TER : Für die
Sicherheit der öffentlichen Verkehrsmittel-Benützer –
zumindest während der Fahrt – ist in erster Linie das
jeweilige konzessionierte Transportunternehmen (KTU)
verantwortlich. Wir haben daher die grösseren Trans-
portunternehmen im TNW-Gebiet angefragt, wie sie die
Situation einschätzen (SBB, PTT, BVB, BLT und AAGL).

Aus den Antworten der Transportunternehmen geht
folgendes hervor:
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KTU und PTT:
Die Sicherheit der Passagiere während der Fahrt mit
einem  öffentlichen Verkehrsmittel wird seitens der
Unternehmen bis heute als nicht  gefährdet eingestuft.
Es liegen keine Meldungen über Bedrohungen oder Be-
lästigungen vor. Auch über Drogenkonsum in den Bus-
sen ist nichts bekannt. Als Präventivmassnahme und für
Passagiere mit ausgeprägtem Angstgefühl – vor allem bei
Dunkelheit im Winter und zu später Stunde – hat die
BLT vor wenigen Monaten Verhaltensregeln im Fahr-
zeug sowie an den Haltestellen in Form eines Merkblat-
tes publiziert.

Die Zahl der Sachbeschädigungen ist hingegen im Zu-
nehmen begriffen (aufgeschlitzte Polster, Schmiererei-
en, durch Schuhe und Kaugummi verschmutzte Sitze
etc.), allerdings nicht bei allen Unternehmen im glei-
chen Ausmass. Können die Verursacher festgestellt wer-
den, muss der Schaden bezahlt oder abgearbeitet wer-
den.

SBB:
Zur Erhöhung der Personensicherheit und zur Vermin-
derung von Sachbeschädigungen haben die SBB im
Herbst 1992 in der Region Basel folgende Anordnungen
getroffen:
–  regelmässige Stichkontrollen in den begleiteten
Zügen mit Selbstkontrolle
- regelmässige Aufsichtsgänge des Zugspersonals in
allen Zügen
- besondere Schwerpunktkontrollen (in Zusammen-
arbeit mit der Kantonspolizei des Kantons Ba-
sel-Landschaft) in jenen Zügen, die häufig zu Beschwer-
den Anlass geben.

Laut SBB führten diese Massnahmen zu einer Eindäm-
mung der Tatbestände Sachbeschädigungen, Schwarz-
fahrten und Drogenkonsum. Dem Drogentourismus
konnte jedoch nicht wirksam begegnet werden. Aus
Sicht der SBB hat sich das subjektive Sicherheitsempfin-
den der Reisenden dennoch merklich erhöht. Bei der
Belästigung von Reisenden und Zugspersonal handelt es
sich um Einzelfälle, die sich wohl kaum ganz verhindern
lassen. Im übrigen ist es ein erklärtes Ziel der SBB, die
persönliche Integrität ihrer Kunden vollumfänglich zu
gewährleisten und dafür auch das in ihrer Macht stehen-
de zu tun. Dies gilt ebenfalls im Hinblick auf die ab Mai
1994 vorgesehenen unbegleiteten Regionalzüge in der
Nordwestschweiz.

Der Regierungsrat beantragt deshalb, das Postulat zu
überweisen und gleichzeitig abzuschreiben.

M A X  RIBI möchte R. Keller unterstützen, das Postulat
stehen zu lassen. Er möchte sehen, dass ein wirksamer
Schutz bzw. eine Schutzvermehrung geleistet wird. Er
kann ähnliche Beobachtungen wie sie R. Keller gemacht
hat, bestätigen. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass in
den Zügen und den Bahnhöfen Ordnung herrscht, wird
der öffentliche Verkehr zu gewissen Zeiten nicht mehr
benützt werden. Wir dürfen also nicht warten, bis es zu
spät ist. 

ELSBETH  SCH N EID E R : Auch die CVP-Fraktion ist für
Stehenlassen des Postulates. Wir finden, die Gewähr-
leistung der Sicherheit im Tram, im Bus und in den Zü-
gen müsse bleiben. Wir haben von einem ausgeprägten
Angstgefühl gehört. Auch wenn man kein "ausgepräg-
tes" Angstgefühl hat, fühlt man sich spät abends nicht
mehr wohl und man wäre froh, wenn der Kondukteur
immer wieder patrouilliert. Solange sehr viele Leute

diese Angst haben, sollte dem vermehrt Beachtung ge-
schenkt werden. 

Warum ist dies heute so? Es sollten auch die Ursachen-
probleme einmal geprüft und gezielt dort eingegriffen
werden.

JA CQ U ELIN E H A LD ER: Die SP-Fraktion ist geteilter
Meinung. J. Halder selber fährt ebenfalls oft in öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Sie selber hatte noch nie Angst. J.
Halder glaubt, dass die Angstgefühle auch von den Fern-
sehprogrammen geschürt werden. J. Halder kann ver-
stärkte Kontrollen befürworten, sie hört ebenfalls nicht
gerne vom Abbau des Zugspersonals. Wenn all das, was
A. Koellreuter aufgezählt hat, getan wird, kann J. Halder
für Abschreibung einstehen. 

ALFR ED  ZIM M ER M A N N : Die Fraktion der Grünen ist
ebenfalls für Stehenlassen des Postulates. Wir möchten,
dass die öffentlichen Verkehrsmittel benützt werden.
Wenn sich vor allem Frauen nachts bedroht fühlen,
stellt dies eine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs
dar. 

A. Zimmermann möchte noch einen weiteren Punkt
aufführen: Mehr Zivilcourage! Wenn sich Leute bedroht
fühlen, sollten andere Passagiere eben den Mut aufbrin-
gen und "Stop" sagen. 

REG IERUN G SRAT AND R EA S KO ELLREU TER : Dieses
Postulat wird nie abgeschrieben werden können. Bei der
Sicherheit im öffentlichen Verkehr handelt es sich um
einen Dauerauftrag. Es müssten dann allenfalls – bei
Stehenlassen des Postulates – auch die entsprechenden
Mittel gesprochen werden.

KLA U S HILTM A N N: Wir müssen uns effektiv verpflich-
ten und die notwendigen Mittel sprechen. Im übrigen
bittet K. Hiltmann R. Keller, auch im Nationalrat an
vorderster Front gegen die Abbaumassnahmen zu kämp-
fen.

Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem. Wir treiben
hier nur Symptombekämpfung. K. Hiltmann ist aber
selbstverständlich bereit, Sicherheit in den öffentlichen
Verkehrsmitteln mitzutragen.

://: Das Postulat wird mit grossem Mehr überwiesen
und mit ebensogrossem Mehr wird Abschreiben
abgelehnt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1636

8. 93/51
Interpellation von Peter Niklaus vom  17.
März 1993: Sprengstoff eingebaut in Brü-
cken etc.. Antwort des Regierungsrates

Die Beantwortung der Interpellation ist von der Trak-
tandenliste abgesetzt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*
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Nr. 1637

9. 93/94
Interpellation von Andrea Strasser Köhler
vom  22. April 1993: Laserdrom e und ähnli-
ches, Spielbetriebe der Zukunft? Antwort
des Regierungsrates 

REG IERUN G SR AT AN D R EA S KO ELLREU TER : In der
heutigen Bz konnte man lesen, dass sich Mitarbeiter
dieser Zeitung dieser Frage angenommen haben. Dassel-
be haben auch zwei Mitarbeiter der JPMD getan. 

Zu den Fragen:

1. Gibt es gesetzliche Grundlagen, die einen solchen
Unterhaltungsbetrieb verhindern können?

Nein; insbesondere handelt es sich nicht um Spielsa-
lons, die  gesetzlich geregelt sind. Es besteht auch keine
Bewilligungspflicht.

2. Ist der Regierungsrat bereit, Verantwortung im Um-
gang mit der Gewalt wahrzunehmen und Grenzen zu
setzen, was bedeuten würde zu definieren, welche Spiele
tolerierbar sind, und wo gesetzliche Schranken geschaf-
fen werden müssen?

Der Regierungsrat bestätigt, dass er nach wie vor dort,
wo es sinnvoll ist, seine Verantwortung im Umgang mit
der Gewalt – wie in der Beantwortung der Vorlage
92/185 zum Ausdruck gebracht wurde – wahrnimmt.
Aber ohne echten Grund besteht keine Legitimation zu
staatlichen Eingriffen.

Bei Laserdromen liegt kein ausreichend gravierender
Grund vor, um gesetzliche Schranken aufzubauen. An-
ders wäre allenfalls bei sogenannten "paint-
ball-war-games" zu urteilen, weil dort Dritte (z.B. Spa-
ziergänger) tangiert und durch allzu militärisches Auf-
treten brüskiert werden könnten. Dies ist bei Laserdro-
men aber von vornherein ausgeschlossen.

AN D R EA  STR A SSER  beantragt Diskussion.

://: Diskussion wird bewilligt.

AN D R EA  STR A SSER: Es sind zwei Ebenen angespro-
chen, einmal die gesetzliche Ebene und dann auch die
ethische, moralische Ebene. An der letzten LR-Sitzung
wurde viel über den Umgang mit Gewalt gesprochen.
Bezogen auf dieses Kapitel möchte A. Strasser betonen,
dass es verschiedene Ansatzpunkte gibt. Das Problem
kann verschoben werden, indem behauptet wird, wir
hätten noch keine Anfrage für ein Laserdrome usw. Man
kann das Problem auch auf die Eltern verschieben. 

Wenn man gewillt ist, etwas gegen Gewalt zu tun, dann
hat jede Massnahme, die man dagegen unternimmt,
einen Sinn. Sie hat aber nur dann einen Sinn und eine
Wirkung, wenn jeder Baustein zusammenwirkt. 

Es ist schlimm und schlecht, wenn man Gewalt in be-
stimmte Räume, Örtlichkeiten abschiebt und sie dort
akzeptiert. Akzeptieren wir dies? Oder versuchen wir,
eine Bewusstseinsförderung zu machen und öffentlich
darüber zu sprechen. 
 
Dieses Spiel ist nicht harmlos und es geht A. Strasser um
die Haupteinstellung dazu.

://: Damit ist die Interpellation erledigt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1638

10. 93/127
Postulat von Franz Am m ann vom  13. Mai
1993: Einführung eines Bettelverbots

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M Ü LLER: Die Regierung
lehnt das Postulat ab.

REG IERUN G SRAT AN D R EA S KO ELLR EU TER: Das Postu-
lat bezieht sich seinem Inhalt nach lediglich auf das
Sammeln von Geld auf öffentlichem Grund, nicht aber
mittels schriftlichen Aufrufen (z.B via Postcheckkonto).

Der Vorstoss muss zumindest teilweise auf einer Infor-
mationslücke des  Postulanten beruhen. Die geforderte
Strafbestimmung besteht bereits. § 70 unseres kantona-
len "Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches" vom 30. Oktober 1941 hält
fest:
"Wer ohne Bewilligung der Justiz-, Polizei- und Militär-
direktion zu einem wohltätigen, gemeinnützigen oder
sonstigen Zweck öffentlich Geld oder andere Sachen
sammelt oder schriftliche Empfehlungen zum Sammeln
ausstellt, wird mit Haft oder Busse bestraft.
Das gesammelte Geld kann beschlagnahmt werden."

Die rechtlichen Grundlagen sind somit vorhanden.
Allerdings gelangen diese nicht oft zur Anwendung.
Dies lässt sich einerseits auf die offenbar relativ diszipli-
nierten Sammelwilligen zurückführen (1992 wurden 70
bewilligte Sammlungen durchgeführt, siehe auch Amts-
bericht Seite 147), andererseits aber auch auf ausblei-
bende Anzeigen von belästigten Bürgerinnen und Bür-
gern im Einzelfall.

Erkundigungen bei der Kantonspolizei ergaben folgen-
des: Die Kantonspolizei kann den Eindruck der "erschre-
ckend zunehmenden Betteltätigkeit" nicht bestätigen.
Nach ihren Beobachtungen handelt es sich vor allem
um zwei bestimmte Hilfswerke "Iran Hilfswerk" und
"Iranische Moslemische Studentenvereinigung
Schweiz"), welche das Publikum im Rahmen bewilligter
Sammlungen durch allzu forsches Auftreten verärgert
haben.

Bei eingehenden Meldungen rückt die Kantonspolizei
sofort aus, klärt den Sachverhalt, kontrolliert die Bewil-
ligungen und macht die Organisation auf korrektes
Vorgehen aufmerksam. Sind keine Bewilligungen vor-
handen, erfolgt die Verzeigung. Der Kantonspolizei sind
mithin "nicht die Hände gebunden", um gegen Miss-
stände vorzugehen.

Der Einsatz von Kindern konnte nicht erhärtet bzw. den
genannten Hilfswerkerken zugeordnet werden. Ein
solcher Einsatz wäre aber nicht zulässig und würde künf-
tig die Verweigerung von Bewilligungen bedeuten.

In den kantonalen Bewilligungen wird jeweils ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass auch die betroffenen Ge-
meinden ihr Einverständnis erteilen müssen. Einzelne
Gemeinden nutzen diesen Spielraum durchaus und
haben ihre Zustimmung zu Sammlungen verweigert. 
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Auf kantonaler Ebene haben sich die Reklamationen
jedoch nicht derart angehäuft, dass Bewilligungen ver-
weigert werden mussten.

Der Regierunsrat beantragt, das Postulat nicht zu über-
weisen, da einerseits rechtlich die geforderte Strafnorm
auf kantonaler Ebene bereits besteht. Andererseits ha-
ben es die Gemeinden in der Hand, keine Bewilligungen
mehr zu erteilen.

RU D O LF KELLER: Im Prinzip spricht der Text des Pos-
tulates eine deutliche Sprache. Es ist aber auch nach R.
Kellers Feststellungen so, dass es immer wieder Kinder
gibt, die auf Betteltour geschickt werden. Dieses Problem
besteht. 

R. Keller muss aber der Regierung zugestehen, dass es
schwierig ist, dies direkt zu erfassen, weil wir uns oft hier
in einer Grauzone bewegen. 

R. Keller zieht auf Grund der Ausführungen des Regie-
rungsrates den Vorstoss zurück.

://: Damit ist das Postulat  durch Rückzug erledigt.

Für das Protokoll:
Marianne Knecht, Protokollsekretärin

*

Nr. 1639

ÜBER W EISU N GEN  D ES BÜ R O S

Landratspräsident DAN IEL MÜLLER  gibt Kenntnis von
folgenden Überweisungen:

93/245
Bericht des Regierungsrates vom 9. November 1993:
Sammelvorlage betreffend 11 Abrechnungen über Ver-
pflichtungskredite; Abrechnungsperiode Januar 1993
bis Juli 1993 / Genehmigung; an die Finanzkom -
m ission

Petition des VCS Sektion beider Basel "für attraktive
Tram-/Bus-Verbindungen in der Region Basel"; an die
Petitionskom m ission  

Schreiben von Kurt Haumüller, Füllinsdorf; an die
Geschäftsprüfungskom m ission

Schreiben von A. Fuchs, Allschwil; vom  Schreiben
wird Kenntnis genom m en.

Für das Protokoll:
Maritta Zimmerli, Protokollsekretärin

*

Nr. 1640

24. 93/252
Fragestunde (7)

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M Ü LLER  weist erneut
darauf hin, dass die Mündlichen Anfragen knapp for-
muliert werden sollen, damit sie nicht zu einer Interpel-
lation werden. 

1. Margot Hunziker-Ringel: Spital-Ab-
kom m en

Fragen:

1. Aus welchen Gründen wurde im neuen Spital-Ab-
kommen die Freizügigkeit ausgeklammert?

2. Ist in absehbarer Zeit damit zu rechnen, dass auch
die Freizügigkeit Gegenstand von Verhandlungen
mit Basel-Stadt sein wird?

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER  zur Frage 1:
Ursprünglich wurde die Freizügigkeit mit dem Kanton
Basel-Stadt aufgrund des basler Argumentes eingeführt,
dass auch Patienten aus unserem Kanton benötigt wür-
den, um die Ausbildung der Mediziner an "normalen"
Krankheiten zu ermöglichen. Jetzt wird von der basler
Regierung aber verlangt, dass nicht die Durchschnitts-
kosten der baselbieter Spitäler verrechnet sondern eine
Vollkostenrechnung angestellt wird. Dieser Betrag ist
aber so hoch, dass der Regierungsrat dieses Angebot
nicht annehmen konnte. Dadurch können wir 11 - 13
Mio Franken sparen. Zur Frage 2: Der Regierungsrat will
nun beobachten, wie sich dieser Entscheid auf unsere
Spitäler auswirkt, ob sie in der Lage sind, die Versorgung
zu übernehmen und wie sich die Entwicklung finanziell
gestaltet. Daher werden wir nicht vor Mitte 1994 über
weitere Schritte diskutieren können. Zudem verfügen
wir noch nicht über die notwendigen Zahlen des Jahres
1992 aus dem Kanton Basel-Stadt. Die Auswirkungen
des Ihnen demnächst zu unterbreitenden Vertrages sind
demzufolge auch noch nicht erkennbar. Wenn die Frei-
zügigkeit überhaupt wieder eingeführt wird, so wird dies
nicht so rasch der Fall sein.

2. Reto Im m oos: Laufentalvertrag SBB-
Brücke Aesch

Nach dem Laufentalvertrag ist der Kanton Basel-Land-
schaft verpflichtet, die Gemeindestrasse Duggingen -
Angenstein, bis zur Kantonsgrenze Solothurn, ins Kan-
tonsstrassennetz zu übernehmen und entsprechend den
Bedürfnissen auszubauen.  Dies bedeutet konsequenter-
weise, dass der Kanton Basel-Landschaft die Sanierung
der 82 Jahre alten Aescher SBB-Brücke gemäss Laufental-
vertrag zu garantieren hat.
Nach verschiedenen Medienberichten wird nun aber
vom Kanton Basel-Landschaft der Sinn der Strassen-
verbindung von Duggingen via der Aescher SBB-Brücke
zur Kantonsgrenze Solothurn in Frage gestellt, was aber
auch bedeutet, dass die Sanierung der SBB-Brücke in
Frage gestellt ist.

Fragen:

1. Ist der Kanton Basel-Landschaft gemäss den Ver-
pflichtungen des Laufentalvetrags weiterhin bereit,
die Strassenverbindung Duggingen via die Aescher
SBB-Brücke bis zur Kantonsgrenze Solothurn zu
garantieren?

2. Mit welchen eventuellen Beteiligungskosten (Brü-
ckenrenovation oder Neubau) müssen die Gemein-
den Aesch, Duggingen und Dornach rechnen und
auf welche gesetzlichen Grundlagen stützen sich
diese ab?

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Im Laufental-
vertrag wurde festgehalten, dass das Strassenstück Dug-
gingen - Angenstein zur Kantonsstrasse werden soll. In
Klammern wurde der Vermerk "(bis zur Kantonsgrenze
Solothurn)" angeführt. Es nützt aber nichts, wenn wir
aus diesem Strassenstück eine Kantonsstrasse machen,



AUSZUG  AUS DEM  PRO TO KO LL DER LAN D RATSSITZUN G  VO M  18. NO VEM BER 19932296

der Kanton Solothurn aber auf eine Weiterführung ver-
zichtet. Die internen Diskussionen drehen sich nun um
die Frage der Ausgestaltung des Kantonsstrassennetzes.
Die SBB-Brücke fällt in das Gemeindestrassengebiet
Aeschs. Wenn die SBB die Brücke nicht erhalten wollen,
müssen sie mit der Gemeinde Aesch verhandeln. Es
handelt sich hier nicht in erster Linie um ein kantonales
Problem. Wichtig ist, dass die Gemeindestrasse Duggin-
gen - Angenstein mit der Brücke über die Birs Kantons-
strasse werden kann.

RETO  IM M O O S dankt für die Antwort. Der Laufental-
vertrag ist doch rechtsbindend. Ist der Regierungsrat
bereit, der klaren Verankerung im Laufentalvertrag
nachzukommen und die Kantonsstrasse bis zur Grenze
des Kantons Solothurn zu finanzieren?

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Das ist nicht so
einfach zu beantworten. Aus den Materialien zum Lau-
fentalvertrag ist ersichtlich, dass die Verbindung an sich
als wichtig erachtet wird. Eine Abstimmung mit dem
Kanton Solothurn ist aber trotzdem unumgänglich. Wir
verstossen damit nicht gegen den Laufentalvertrag. Es
wird sicher eine vernünftige Lösung gefunden werden
können.

ESTH ER  AESCH LIM A N N: Die SBB-Brücke wird sehr
stark frequentiert, der nächste Bahnübergang ist etwa
1,5 km weit entfernt. Viele Schüler sind auf diese SBB-
Brücke angewiesen, da keine Unterführung besteht. Ist
sich der Regierungsrat dessen bewusst? Die Gemeinde
Aesch ist nicht bereit, die Kosten für die Brücke weiter zu
tragen. Der Abbruch der Brücke soll 500'000 Franken
kosten, wie teuer käme eine Renovation? Könnten die
SBB oder die Gemeinde Aesch nicht dazu bewogen wer-
den, die Brücke zu renovieren?

REG IERUN G SRAT W ERN ER  SPITT ELER: Es handelt sich
hier um ein Problem der Gemeinde Aesch. Wenn der
Abbruch die SBB 500'000 Franken kostet, liesse sich für
diesen Betrag vielleicht auch eine andere Lösung ge-
meinsam mit der Gemeinde Aesch finden. Der Kanton
bietet seine guten Dienste sicher für eine Lösung an,
wehrt sich aber gegen ein Abschieben an den Kanton, da
es sich um ein Gemeindeproblem handelt.

3. Theo W eller: Spritzasbest-Sanierungen
in Schulgebäuden werden hinausgezö-
gert!

Durch die Presse wurde bekannt, dass auch in unserem
Kanton die Asbestsanierungen noch nicht abgeschlos-
sen sind. 
Insbesondere sind die Gewerbeschule und die Ingeni-
eurschule Muttenz noch nicht saniert. Auch gibt es Ge-
meinden, die ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht
haben, das heisst, Gebäude mit Spritzaspest sind noch
fröhlich in Betrieb. Es sind dies die Gemeinden All-
schwil, Frenkendorf und Oberwil.
Ich bin der Meinung, dass Messungen allein nicht die
notwendige Sicherheit bringen. Vielmehr ist es notwen-
dig, dass gehandelt wird, wenn es um die Gesundheit
unserer Kinder geht.

Fragen:

1. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass mit diesen
Asbest - Sanierungen ein wichtiger Schritt für die
Gesundheit unserer Jugend getan werden kann?

2. Bis wann kann mit dem Abschluss der Sanierungen
gerechnet werden?

3. Ist der Regierungsrat bereit, ein diesbezügliches
Budget-Postulat entgegen zu nehmen?

4. Können die Gemeinden nicht gezwungen werden,
die Sanierungen vorzunehmen? Zum Beispiel durch
den Kantonsarzt.

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Obwohl der
Baudirektor Eduard Belser den Verantwortlichen der
Sendung "Kassensturz" alle Unterlagen betreffend
Asbest-Sanierungen zur Verfügung gestellt hatte, schei-
nen sich durch diese Sendung Unklarheiten ergeben zu
haben. Zur Frage 1: Der Regierungsrat ist sich der Pro-
blematik durchaus bewusst und hat auch entsprechend
gehandelt. Am 30. Mai 1989 fasste der Regierungsrat
den Beschluss, das Bauinspektorat mit der Durchfüh-
rung der Sanierung zu beauftragen. Da dem Bauinspek-
torat für diese Aufgabe aber das technische und fach-
liche Know- how fehlt, wurde es ermächtigt, mit dem
Ingenieurbüro Carbotech AG einen Vertrag über die
Ueberwachung und Kontrolle der Spritzasbest-Sanierun-
gen im Kanton Basel-Landschaft abzuschliessen, wel-
ches einen umfangreichen Bericht mit Zeitplan usw.
erstellte. Zur Frage 2: Bis wann die letzten Sanierungen
abgeschlossen werden können, ist nicht genau bekannt.
Bis heute sind immerhin 72 - 79% aller Schulanlagen
saniert. Einzelnen Problemen wird noch nachgegangen.
Zur Frage 3: Aufgrund der Antworten sind weder Postu-
late noch deren Entgegennahme notwendig. Meine
Abklärungen beim Kantonsarzt haben ergeben, dass
hinsichtlich dieses Problems übertrieben wurde. Das
Hauptproblem liegt beim Anbringen des Spritzasbest.
Bei derartigen Arbeiten ist die Gefährdung durch den
Staub am grössten. Wir haben das Problem im Griff, da
in den betroffenen Gebäuden Luftmessungen gemacht
werden.

4. Josef Andres: Noch nicht sanierte
"Spritzasbest-Bauten" im  Kanton Basel-
Landschaft

In einer der letzten Ausgaben des "K-TIP" wird u.a. auch
der Kanton Basel-Landschaft im Zusammenhang mit
noch nicht sanierten "Spritzasbest-Bauten" genannt.
Nach den gemachten Angaben handelt es sich dabei im
Kanton Basel-Landschaft um folgende Objekte:
- Schwimmhalle Sekundarschule Frenkendorf
- Gewerbeschule Muttenz
- Ingenieurschule Muttenz

In folgenden Objekten wurden lediglich provisorische
Sanierungen vorgenommen:
- Schulzentrum Neuallschwil, Allschwil
- Primar- und Sekundarschule Hüslimatt, Allschwil

Fragen:

1. Wann und durch wen wurden die im Einflussbe-
reich des Kantons stehenden Bauten einer fachmän-
nischen "Spritzasbest-Kontrolle" unterzogen?

2. Beziehen sich diese Untersuchungen auch auf ande-
re, nicht dem Kanton direkt zuzuordnende Objekte
(z.B. der Gemeinden) bzw. besteht eine Gesamt-
übersicht über alle möglichen Risikoorte im Kanton
Basel-Landschaft?
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3. Wie ist der derzeitige Stand der Dinge (sanierte, teil-
sanierte, noch nicht sanierte Objekte)?

4. Mit welcher Priorität bzw. bei welcher Gelegenheit
werden die noch nicht sanierten Objekte an die
Hand genommen?

5. Hat der Kanton Basel-Landschaft auch Einflussmög-
lichkeiten auf ihm nicht gehörende Objekte, hat er
diesen Einfluss schon wahrgenommen oder ge-
denkt er dies noch zu tun (in welcher Form?)?

6. Wie beurteilt der Regierungsrat das derzeit noch
relevante Gesundheitsrisiko, denen die Benützer
solcher Bauten (vorallem Schulkinder) ausgesetzt
sind?

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER  zur Frage 1:
Mitte 1989 wurde dem Ingenieurbüro der Auftrag erteilt.
Zur Frage 3: Im Kanton Basel-Landschaft sind zu Be-
ginn der laufenden Asbest-Sanierungen gemäss der Liste
des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft
sowie gemäss eigener Erhebungen 172 öffentliche und
private Gebäude vorhanden, die gesundheitsgefähr-
dende Spritzasbestbeläge enthielten. All diese Gebäude
wurden in eine Datenbank aufgenommen, welche von
der Firma Carbotech verwaltet und nachgeführt wird.
Zur Frage 3: Erledigt (Beläge entfernt) sind 86 Gebäude
mit 25'000 m2, 1 Sanierung ist in Arbeit, 7 weitere Sanie-
rungen wurden bewilligt, 60 Sanierungen sind nicht
dringlich, 6 Sanierungen sind dringlich, laufende Ab-
klärungen werden hinsichtlich 12 Gebäuden getroffen.
Zur Frage 4: Die Beurteilung der Priorität erfolgt auf-
grund der Empfehlungen der Firma Carbotech. Sie rich-
tet sich nach den Zuständen der Beläge (offen, verklei-
det, verletzt usw.). In der Datenbank des Bauinspektora-
tes sind Bauten mit spritzasbesthaltigen Belägen auch
unter den Parzellennummern abgelegt. Zur Frage 5: Der
Regierungsrat ist diese Problematik aktiv angegangen.
Zur Frage 6: Im Kanton Basel-Landschaft wurde das
Problem erkannt und zeitgerecht sowie vernunftsge-
mäss behandelt. 

5. Alfred Zim m ermann: Masterplan: Ein-
führung der Tram linien 10 und 11

Am 13. Januar 1992 hiess der Landrat einen Antrag der
Grünen gut, der Regierungsrat solle versuchen, die
Tramlinien 10 und 11 rascher an den Bahnhof Basel zu
bringen, ohne vorher das Centralbahnparking fertig-
zustellen. Zwei Tage später nahm der Grosse Rat von
Basel-Stadt den gleichen Antrag an. Nun finde ich im
Jahresprogramm des Regierungsrates für 1994 die nach
meiner Meinung überholte Formulierung "Bauliche
Voraussetzung für die Einführung der Tramlinien ist das
Centralbahnparking . . ." (S. 12).

Fragen:

1. Hat der Baudirektor - zusammen mit seinem Kolle-
gen in der Stadt - wirklich mit dem nötigen Nach-
druck versucht, die Prioritäten umzukehren, wie es
der Wille der beiden Kantonsparlamente ist: Zuerst
das Tram, dann das Parkhaus?

2. Wenn ja, warum war es nicht möglich?

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Aufgrund des
Landratsbeschlusses wurden 4 sog. "Entkopplungsstrate-
gien" ausgearbeitet, aus denen die rein technischen Ab-
hängigkeiten der 20 Teilprojekte der "Euroville Basel"
ersichtlich sind. Bei den Prioritätsfestlegungen ging es in
erster Linie darum, dass die Einführung der Tramlinien
10 und 11 Vorrang vor der Umfahrung Gundeldinger-
quartier, der Peter Merian-Brücke und des N2-Zubrin-
gers hat. Die Prioritäten liegen also klar auf den Linien
10 und 11.  

ALFR ED  ZIM M ER M A N N : Mich interessiert, ob sich der
Baudirektor persönlich für die Umkehrung der Prioritä-
ten eingesetzt hat? Mein Antrag wurde damals von der
FDP-Fraktion durch den Zusatz ergänzt, dass nicht zu
hohe Mehrkosten entstehen dürfen. Zu welchen Mehr-
kosten hätte das Vorziehen der Linien 10 und 11 vor der
Fertigstellung des Centralbahnparkings geführt?   

W ER N ER  SPITT ELER: Die letzte Frage kann ich Ihnen
leider nicht beantworten, doch lässt sich dies sicher
schriftlich nachholen.  Dass der Baudirektor persönlich
Einfluss auf das Projekt genommen hat, zeigt sich schon
dadurch, dass der Name des Projektes auf seine Interven-
tion hin von "Eurocity" in "Euroville" abgeändert wurde.
Auch in anderen Fragen hat er sich ebenso durchgesetzt.

6. Hans Rudi Tschopp: "Gesetzesinitiative
für eine verfassungskonforme Eigen-
m ietwertbesteuerung und einen pro-
zentualen W ohnkostenabzug"

Die mit 37'000 Unterschriften im Dezember 1992 einge-
reichte "Gesetzesinitiative für eine verfassungskonforme
Eigenmietwertbesteuerung und einen prozentualen
Wohnkostenabzug" hat unserem Finanzdirektor von
Anfang an nicht gepasst. Nur hat er sie sich selber einge-
brockt. Er hat nämlich Verhandlungen über eine ausge-
wogene Lösung des Problems durch eine nicht angekün-
digte Festsetzung wesentlich höherer Eigenmietwerte
auf fragwürdige Weise abgebrochen und die Verhand-
lungspartner damit vor den Kopf gestossen. Ausserdem
muss er sich daran erinnern lassen, dass ausgerechnet er
- ohne Not und übereilt - einen Mieterabzug eingeführt
hat und damit den Wohnkostenabzug hoffähig ge-
macht hat. Nun hat er, gemäss einem Artikel in der BaZ
vom 12. November 1993, einen Steuerrechtsexperten
auf diesen Wohnkostenabzug angesetzt, und anschei-
nend sein Ziel erreicht: die Initiative soll als Ganzes ge-
nau wegen des angeblich bundesrechtswidrigen Ab-
zuges ungültig werden können.

Fragen:

1. Weshalb versucht der Finanzdirektor eine von
37'000 Personen unterzeichnete Initiative mit for-
maljuristischen Mitteln zu erledigen, statt sie der
Gesamtheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger zum Entscheid zu unterbreiten? Hat er kein Ver-
trauen in die Urteilskraft des Stimmvolkes?
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2. Welche Garantie hat der Finanzdirektor, dass die
juristischen Zweifel über die Gültigkeit der Initiative
vom Bundesgericht bestätigt werden? Warum zieht
er den nicht im voraus abzuschätzenden Entscheid
des Bundesgerichts dem ebenfalls ungewissen Ent-
scheid der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
vor?

3. Ist dem Finanzdirektor bekannt gewesen, dass der
von ihm beauftragte Steuerrechtsexperte die Initi-
anten bei der Formulierung der Initiative beraten
hat? Wenn ja, weshalb hat der Finanzdirektor die-
sen Experten - entgegen üblichen Gepflogenheiten -
trotzdem beauftragt?

4. Ist dem Finanzdirektor bekannt, dass dieser Steuer-
rechtsexperte den Initianten keinerlei Hinweise auf
eine denkbare Kollision mit dem eidgenössischen
Steuerharmonisierungsgesetz gegeben hat?

5. Weshalb hat der Finanzdirektor einen bekannter-
massen teuren Steuerrechtsexperten bemüht, statt
den Rechtsdienst des Regierungsrates zu beanspru-
chen?

6. Hat der Finanzdirektor mit Zustimmung des Ge-
samtregierungsrates gehandelt?

7. Was kostet das eingeholte Gutachten?

8. Wann wird das Gutachten veröffentlicht, bzw. den
Landräten und interessierten Kreisen im vollem
Umfang zugänglich gemacht?

REG IERUN G SRAT H A NS FÜ N FSCH ILLIN G: In der Ein-
leitung zu seiner Mündlichen Anfrage hält Hans Rudi
Tschopp fest, dass mir die Gesetzesinitiative für eine
verfassungskonforme Eigenmietwertbesteuerung und
einen prozentualen Wohnkostenabzug nie "gepasst
habe", ich sie mir aber selber eingebrockt habe, weil ich
Verhandlungen über eine ausgewogene Lösung des
Problems durch eine nicht angekündigte Festsetzung
wesentlich höherer Eigenmietwerte auf fragwürdige
Weise abgebrochen habe sowie ohne Not und übereilt
die letzte Steuergesetzrevision vorgenommen habe. Auf
diese Punkte möchte ich vorgängig der Beantwortung
der Fragen eingehen. 
Ich möchte mich für die letzte Steuergesetzrevision
nicht mehr rechtfertigen, muss dies auch nicht tun, da
das baselbieter Volk der Initiative inzwischen klar zu-
gestimmt hat. Eine durch eine Beschwerde erfolgte Ue-
berprüfung durch das Bundesgericht hatte die ausdrück-
liche Billigung unseres Vorgehens durch das Bundesge-
richt zur Folge. 
Dem Regierungsrat wir vorgeworfen, eine nichtange-
kündigte Festsetzung eines höheren Eigenmietwertes
vorgenommen zu haben. In den Abstimmungserläute-
rungen zur genannten Initiative wird unter dem Titel
"Erhöhung des Eigenmietwertes ab 1993" angeführt:
"Die durch den Bundesgerichtsentscheid notwendig
gewordene Erhöhung des Eigenmietwertes wird auf die
Steuerperiode 1993 und 1994 in diesem vogegebenen
und massvollen Rahmen vorgenommen werden." 
Mehr als diese formelle Ankündigung lässt sich kaum
tun.
Verhandlungen über eine ausgewogene Lösung haben
stattgefunden. Unter einer "ausgewogenen Lösung"
wurde verstanden, dass die Forderungen der Initiative
realisiert werden, was gegenüber dem regierungsrätli-
chen Vorschlag eine Reduktion der Steuern um 15 Mio
Franken gebracht hätte. Der Regierungsrat konnte dieser
"ausgewogenen Lösung" in der heutigen Situation nicht

zustimmen. Die Verhandlungen umfassten drei intensi-
ve Besprechungen mit dem damaligen Sekretär des
Hauseigentümerverbandes über die Initiative und die
Eigenmietwerterhöhung, lange Diskussionen mit dem
inzwischen verstorbenen Präsidenten des Hauseigentü-
merverbandes und zwei Sitzungen mit dem Vorstand
des Hauseigentümerverbandes. Die Verhandlungspositi-
on der Gegenseite liess kein weiteres Entgegenkommen
des Regierungsrates mehr zu. Im Juni 1992 musste der
Regierungsrat aber einen Entscheid fällen, da 1993 alle
Unterlagen für die neue Steuerperiode vorliegen muss-
ten. Unsere Entscheidung umfasste eine massvolle Erhö-
hung des Eigenmietwertes. Wir verfügen immer noch
über die tiefsten Eigenmietwerte der Region. Im Kanton
Basel-Stadt liegen sie um etwa die Hälfte höher als in
unserem Kanton. Gleichzeitig wurde der Abzugswechsel
zugunsten der Hauseigentümer ermöglicht. Damit wur-
den die Verhandlungen nicht unterbrochen. Hans Rudi
Tschopp war auch anwesend als der Regierungsrat nach
Einreichung der Initiative und nach Festsetzung der
Eigenmietwerte gemeinsam mit den Spezialisten der
Steuerverwaltung ein erneutes Gespräch mit dem Haus-
eigentümerverband über die grundsätzlichen Regelun-
gen des Eigenmietwertes für die Zukunft führte. 
Hans Rudi Tschopp hat recht damit, dass die Initiative
dem Regierungsrat und dem Finanzdirektor nicht "ge-
passt hat". Dem Finanzdirektor hat sie aus finanziellen
Gründen nicht "gepasst". Sie erlauben mir aber - nach
dem ich in der Anfrage sehr persönlich angesprochen
werde - auch eine persönliche Bemerkung dazu. Sie
"passt" auch dem FDP-Politiker Hans Fünfschilling
nicht, da er nicht versteht, wie mit einem Steuerabzug
von 2'000 Franken für alle, Eigentumsförderung betrie-
ben werden kann. Trotzdem wurden die Verhandlungen
fortgesetzt. Aufgrund weiterer Gespräche mit dem am-
tierenden Präsidenten des Hauseigentümerverbandes,
der die Idee einer Selbstdeklaration des Eigenmietwertes
aufbrachte, suchte die Verwaltung eine Lösung dafür,
wie eine gründliche Deklarationsform des Eigenmiet-
wertes gefunden werden kann, welche die bestehenden
Ungerechtigkeiten ausschliesst (Anpassung des Ver-
kehrswertes an Lage). Ein erster Entwurf einer Lösung
lag letzte Woche vor, wurde an den Hauseigentümer-
verband weitergegeben und sollte eine Grundlage für
weitere Diskussionen bilden. Aus unserer Sicht wurden
die Verhandlungen also nicht abgebrochen. Wir suchen
immer noch eine Lösung - unabhängig von der Höhe
des Eigenmietwertes - eine gerechtere Erfassung des
Eigenmietwertes zu finden. Neben der Suche nach einer
Kompromisslösung, die allenfalls zu einem Rückzug der
Initiative führen könnte, wurden keine rechtlichen
Abklärungen vorgenommen. Wenn Initiativen einge-
reicht werden, die dem Regierungsrat verfassungswidrig
oder bundesgesetzwidrig erscheinen, wird der Rechts-
dienst des Regierungsrates mit der Abklärung dieser
Frage betraut. Bei komplexeren Fragen werden auch
externe Experten zugezogen. Da wir wussten, dass sich
mit der Ausarbeitung dieser Initiative ein ganzer Stab
von Juristen beschäftigt hatte, verzichteten wir auf die
Abklärungen durch den Rechtsdienst. Im Sommer 1993
vernahmen wir von einem Auftrag des luzerner Regie-
rungsrates, der hinsichtlich einer ähnlichen Initiative
(Steuerabzug) Untersuchungen auf deren Rechtswidrig-
keit im Hinblick auf das Steuerharmonisierungsgesetz
beinhaltete. Beim Experten, der die Idee vertritt, dass die
Inkraftsetzung des Steuerharmonisierungsgesetzes ein
Harmonisierungsverbot bedeutet, handelt es sich um
Prof. Böckli.
Das den Kanton Basel-Landschaft betreffende Gutach-
ten wurde von mir letzten Sonntag erstmals gelesen.
Gegenüber den Medien habe ich festgehalten, dass es
nicht öffentlich gemacht wird, bevor der Regierungsrat



AUSZUG  AUS DEM  PRO TO KO LL DER LAN D RATSSITZUN G  VO M  18. NO VEM BER 1993 2299

darüber beraten hat. Da diese Beratung am letzten
Dienstag stattfand, ist es nun offen.
Meiner Ansicht nach habe ich mit diesen Ausführungen
die Fragen 1 und 2 beantwortet. Der Regierungsrat hat
noch nicht über das weitere Vorgehen entschieden. Wir
müssen die politische Situation unter Berücksichtigung
des Rechtsgutachtens und von 37'000 Initianten und
Initiantinnen beurteilen. Die Fragen 3 und 4  betreffen
Prof. Böckli sowie die Initianten und Initiantinnen.
Prof. Böckli hat gegenüber den Medien festgehalten,
dass er die Uebernahme eines Mandates schriftlich abge-
lehnt habe. Zur Frage 5: Wir haben den Gutachter zu-
gezogen, der sich schon im Kanton Luzern mit dieser
Materie beschäftigt hat. Zur Frage 6: Im Kanton Basel-
Landschaft redet die Regierung miteinander. Derart
wichtige Entscheidungen werden immer vom Gesamt-
regierungsrat getroffen. Zur Frage 7: Dr. iur. Hans Rudi
Tschopp wird verstehen, dass die Höhe des Honorars
entsprechend den üblichen Gepflogenheiten nicht öf-
fentlich bekanntgegeben wird. Selbstverständlich kön-
nen die Finanzkommission oder die Geschäftsprüfungs-
kommission diese Zahlen einsehen, wenn sie dies wol-
len. Zur Frage 8: Das Gutachten war am Dienstag nach-
mittag schon in den Händen des Initiativkomitees, steht
also allen Interessierten zur Verfügung.

H A N S RUDI TSCH O P P: Ich verstehe, dass der Finanzdi-
rektor die Einleitung meiner Mündlichen Anfrage dazu
benutzt hat, breite Ausführungen zu machen, die nicht
der direkten Beantwortung meiner Fragen gedient ha-
ben. Wenn ich mich aber an die Regel halte, nur zwei
Zusatzfragen zu meiner Mündlichen Anfrage stellen zu
dürfen, kämpfen wir hier mit sehr unterschiedlichen
Waffen. Ich frage mich, ob die langen Erörterungen von
Regierungsrat Hans Fünfschilling zulässig sind. Trotz-
dem möchte ich ihm für die Mühe danken, die er sich
bei der Beantwortung gegeben hat. Die Frage 2 erscheint
mir aber nicht beantwortet. Auch die Frage 3 wurde
ausweichen beantwortet, ist aber sehr präzise auf den
Finanzdirektor hin formuliert. Hinsichtlich der Kosten
des Gutachtens werde ich den aufgezeigten Weg benut-
zen. Werden auch alle Unterlagen, die der Ausarbeitung
des Gutachtens gedient haben zur Einsicht freigegeben?

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G: Zur Frage 2
habe ich ausgeführt, dass der Regierungsrat noch nicht
entschieden hat, die Frage also noch nicht beantwortet
werden kann. Hinsichtlich der Punkt 3 stellt sich die
Frage, was unter "beraten" verstanden wird. Prof. Böckli
hat festgehalten, dass er ein Mandat abgelehnt, aber ein
Gespräch mit dem ehemaligen Präsidenten des Haus-
eigentümerverbandes geführt hat. Ich kann nicht wis-
sen, dass er den Verband beraten hat, wenn er das Man-
dat abgelehnt hat. Im Rahmen der Gespräche, an denen
Hans Rudi Tschopp auch teilgenommen hat, wurde aber
deutlich, dass u. a. auch Prof. Böckli angefragt worden
war. Zur Zusatzfrage: Hans Rudi Tschopp stehen als
Mitglied der Geschäftsprüfungskommission selbstver-
ständlich alle Unterlagen, die Prof. Böckli zur Verfügung
gestellt wurden, auch zur Verfügung. Da ich aber nicht
genau weiss, welche Akten genau betroffen sind, kann
ich nicht versichern, dass sie auch öffentlich gemacht
werden können.

RO LF EBER EN Z: Ist der Finanzdirektor nicht auch der
Meinung, dass die Besteuerung des Mietwertes der eige-
nen Wohnung einer Doppelbesteuerung entspricht,
nachdem die eigenen Mittel schon einmal als Einkom-
men versteuert wurden?

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G: Es geht nicht
darum, wie Steuergerechtigkeit empfunden wird. Als

Präsident der ersten Steuergesetzrevision habe ich schon
darauf hingewiesen, dass Gerechtigkeit etwas Relatives
ist. Durch Bundesgesetze, das Steuerharmonisierungs-
gesetz und Bundesgerichtsurteile wurde die Eigenmiet-
wertbesteuerung festgelegt. Prof. Böckli hielt einmal
fest, dass es sich bei der Eigenmietwertbesteuerung um
jene Steuer handle, die einen am meisten ärgert, doch
sind alle anderen Möglichkeiten noch schlimmer, so
dass diese Lösung gewählt werden muss.

RO LA N D  LAU BE: Hat der Regierungsrat eine Ahnung
davon, wie es Exponenten des Hauseigentümerverban-
des möglich ist, von einem Gutachten, das der Regie-
rungsrat offenbar höchst geheim gehalten hat, Kenntnis
zu erhalten und den Inhalt des Gutachtens zu kritisie-
ren?

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G: Wir haben in
letzter Zeit oft feststellen müssen, dass es immer schwie-
riger wird, die Information der Oeffentlichkeit vorzube-
reiten. Der Auftrag wurde von uns nicht geheim son-
dern wie üblich vergeben, und wir gingen davon aus,
das Gutachten zuerst beraten und das weitere Vorgehen
besprechen zu können, bevor der Inhalt des Gutachtens
bekannt ist. Die gleiche Frage wurde aber im Kanton
Luzern schon längere Zeit diskutiert, und der grundsätz-
liche Gedanke wurde Inhalt intensiver Gespräche in
Fachkreisen.

H AN S RU D I TSCH O P P: Ist Regierungsrat Hans Fünf-
schilling bekannt, dass alle Fragen und Antworten zu
diesem Thema auf dem Artikel der Basler Zeitung und
den Ausführungen des Hauseigentümerverbandes dazu
hätten aufgebaut werden sollen? Kann sich Regierungs-
rat Fünfschilling vorstellen, dass der in der Einleitung
aufgezeigte Eindruck entstanden ist?

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G: Es ist mir
völlig klar, dass alle Fragen keine zusätzliche Informati-
on benötigen, als den Inhalt des Artikels der Basler Zei-
tung vom 12. November 1993. Die Finanzdirektion hat
die Frage, nach dem Bestehen eines derartigen Gutach-
tens gegenüber den Medien bejaht, nähere Auskunft
aber bis nach der Beratung durch den Regierungsrat
verweigert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der
Einleitung zur Mündlichen Anfrage angeführte Ein-
druck entstanden ist.

KLA U S H ILTM A N N: Im Kanton Basel-Landschaft wer-
den auch Mieterinnen und Mieter direkt von dieser
Initiative berührt werden (Besteuerung oder Entlastung
der Wohnkosten). Im Interesse dieser Menschen sollte
sichtbar gemacht werden, ob der Regierungsrat weiter-
hin beabsichtigt, einen gewissen Ausgleich in der steuer-
lichen Entlastung oder Belastung der Mieterinnen und
Mieter zu schaffen?

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G: Im Beschluss
über die Eigenmietwerte hielt der Regierungsrat fest,
dass diese derart tief sein können, da aufgrund der letz-
ten Steuergesetzrevision der Abzug von 400 Franken auf
die Mieter beschränkt wurde und daher ein Ausgleich
besteht. Die Initiative nimmt den Ausgleich einfach auf
einem tieferen Level vor.

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Als Präsident
des Regierungsrates weise ich den Vorwurf von Hans
Rudi Tschopp hinsichtlich der unterschiedlichen "Spies-
se" von Landrat und Regierungsrat zurück. In den Ein-
leitungen der Vorstösse oder Mündlichen Anfragen
werden oft Unterstellungen gemacht, die teilweise sogar
persönlich sind, so dass es auch dem Regierungsrat frei-
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gestellt werden muss, darauf zu reagieren. Das werden
wir auch in Zukunft so handhaben. Soll eine Diskussion
über ein aufgegriffenes Thema ermöglicht werden, muss
das Instrument einer (dringlichen) Interpellation ge-
wählt werden.

7. Hans Rudi Tschopp: Vorgehen bei den
Strukturanalysen

Seit einiger Zeit werden in allen Direktionen in be-
stimmten Bereichen Strukturanalysen durchgeführt.
Einige sind abgeschlossen, andere sind im Gange oder
werden später in Angriff genommen. Je nach Direktion
oder Bereich wurde oder wird ein verschiedenes Vorge-
hen gewählt, indem z.B. die Analyse rein intern erfolgt,
das heisst durch direktionseigenes Personal, oder umge-
kehrt mit Schwergewicht durch externe Berater; doch
gibt es auch Mischformen.
Bereits ist auch bekannt, dass in einem Fall die externe
Beratung nicht befriedigte.
Etwas undurchsichtig ist die Lage inbezug auf den be-
reits entstandenen und noch entstehenden Aufwand
(Honorare an externe Berater und/oder Zeit- bzw. Lohn-
aufwand für interne Bearbeitung). Begreiflicherweise
sind die Folgekosten völlig offen, doch werden auch
schon mögliche spätere Einsparungen (u.a. im Personal-
bestand) angekündigt.

Fragen:

1. Wie begründet jeder Direktionsvorsteher das je (un-
terschiedlich) gewählte Vorgehen (z.B. Justiz-
Polizei- und Militärdirektion: Schwergewicht bei
externer Beratung; Volkswirtschafts- und Sanitäts-
direktion: hauptsächlich interne Bearbeitung; Bau-
und Umweltschutzdirektion: interne Bearbeitung
unter Beizug externer Berater etc.)?

2. Erfolgt die Wahl des Vorgehens in eigener Verant-
wortung des jeweiligen Direktionsvorstehers oder
wird das je für den einzelnen Bereich gewählte Vor-
gehen durch den Gesamtregierungsrat beschlossen?

3. Erfolgt der Beizug externer Berater unter
K o n k u r r e n z - B e d i n g u n g e n ,  d a s  h e i s s t ,
werdenKonkurrenz-Offerten eingeholt und erfolgt
die Auftragserteilung auch unter Berücksichtigung
der offerierten Beratungskosten?

4. Wie wird auf eine nicht befriedigende externe Bera-
tung reagiert? Wird z.B. das vereinbarte Honorar
gekürzt?

5. Wie hoch ist der in jeder Direktion bisher entstan-
dene und der voraussichtlich noch entstehende
Aufwand für Strukturanalysen (Honorare, Zeit- und
Lohnaufwand)?

6. Welche Einsparungen werden in jeder Direktion
angestrebt bzw. beginnen sich abzuzeichnen? Wo
ist Mehraufwand unvermeidlich?

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G  zur Frage 1:
Im Juni 1993 orientierte der Regierungsrat detailliert mit
einer Sonderausgabe der INFO-Zeitung über das Vorge-
hen und die einzelnen Strukturanalysen. Ich nehme die
Gelegenheit gerne war, über den jetzigen Stand Aus-
kunft zu geben. Wir beabsichtigen keine umfassende
Strukturanalyse für die gesamte Verwaltung, die nicht
viel aussagt. Wir setzen dort ein, wo wir es als notwendig
erachten. Dieses Vorgehen wird vom Betriebswirtschaft-

lichen Institut der ETH unterstützt, welches uns berät.
Sonst liegt die Durchführung der Strukturanalyse in der
Hand der jeweiligen Direktion. Für die einzelne Struk-
turanalyse wird das adäquaterscheinenden Mittel einge-
setzt. Zur Frage 2: Die Wahl des Vorgehens erfolgt nach
vorheriger Beratung im Regierungsrat. Zur Frage 3:
Wenn externe Berater beigezogen werden, erfolgt dies
aufgrund von Konkurrenzofferten. Für die Auftrags-
erteilung spielt auch der Preis eine Rolle. Zur Frage 4:
Wenn ein nicht befriedigender externer Berater einge-
setzt wurde, trennen wir uns von ihm, was schon vor-
kam. Wir haben auch schon Honorare gekürzt. Die Fra-
gen 5 und 6 sprengen den Rahmen einer Fragestunde.
Ueber verschiedene Strukturanalysen, die gesetzliche
Auswirkungen haben, wird der Landrat noch zu befin-
den haben. Die Finanzkommission hat sich kürzlich
damit beschäftigt, wieweit im Budget ausgewiesen wer-
den kann, worin eine Folge der Strukturanalyse und jene
der parallellaufenden Sparbemühungen bestehen. Beide
Folgen sind sehr schwer auseinander zu halten. Wir
versuchen, die Fachkommissionen über die laufende
Entwicklung ins Bild zu setzen.

H AN S RU D I TSCH O P P: Könnte die Frage 5 als Schriftli-
che Anfrage entgegengenommen werden? Mir ist be-
kannt, das über Spezialbereiche informiert wurde, doch
konnte damit kein Ueberblick erreicht werden.

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G: Wenn sie mit
der Frage 5 die externen Kosten erfahren wollen, kön-
nen wir Ihnen dies im Rahmen einer Schriftlichen An-
frage beantworten.

DA N ILO  ASSO LA R I: Wird der Landrat umfassend über
den Umfang der Strukturanalyse orientiert, oder werden
dem Landrat nur jene Bereiche eröffnet, über die in der
Presse schon orientiert wurde?

REG IERUN G SRAT H A N S FÜ N FSCH ILLIN G: Die Berichte,
die teilweise sehr  persönlichen Charakter haben, wer-
den nicht publiziert, werden den betroffenen Fachkom-
missionen aber zur Verfügung gestellt.

Damit ist die Fragestunde erledigt.

Für das Protokoll:
Maritta Zimmerli, Protokollsekretärin

*

BEG RÜ N D UN G D ER  PER SÖ N LICH EN  VO R STÖ SSE

Nr. 1641

93/218-1
Budgetantrag von Edith Stauber: Erhöhung der Position
2175/301.00-6, Allgemeine Personalkosten, Pauschale
für Job-Sharing-Stellen um Fr. 5'000'000.-- auf Fr.
5'000'000.--

Nr. 1642

93/218-2
Budgetantrag von Annemarie Spinnler: Erhöhung der
Position 2127/301.90-2, Personalamt, Löhne Sozial-
stellenplan "extern" um Fr. 400'000.-- auf
Fr. 1'150'000.-- 

Nr. 1643
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93/218-3
Budgetantrag von Annemarie Spinnler: Erhöhung der
Position 2312/501.20.111, Neu- und Ausbau von Stras-
sen, Brücken und Anlagen, Investitionsrechnung, Lärm-
schutz um Fr. 2'000'000.-- auf Fr. 2'100'000.--
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Nr. 1644

93/218-4
Budgetantrag von Verena Burki-Henzi: Erhöhung der
Position 2312/501.20-998, Neu- und Ausbau von
S t r a s s e n ,  B r ü c k e n  u n d  N e b e n a n l a g e n ,
Investitionsrechnung um Fr. 70'000.-- auf Fr.
4'775'000.--

Nr. 1645

93/218-5
Budgetantrag von Liselotte Schelble: Erhöhung der Posi-
tion 2527/352.10-1, Sekundarschulen, Annuitäten für
Sekundarschulräume um Fr. 100'000.-- auf
Fr. 13'672'000.--

Nr. 1646

93/218-6
Budgetantrag von Ursula Bischof: Erhöhung der Positi-
on 2725/365.40-2, Spitalabkommen und Beiträge, Bei-
trag an Frauenhaus Basel um Fr. 55'000.-- auf
Fr. 235'000.--

Nr. 1647

93/261
Motion von Edith Stauber: Änderung der Kantonsverfas-
sung zur Einführung einer Frauenquote für den Regie-
rungsrat

Nr. 1648

93/262
Motion von Edith Stauber: Änderung der Kantonsverfas-
sung zur Einführung einer paritätischen Sitzverteilung
nach Geschlechtern im Landrat

Nr. 1649

93/263
Motion von Rös Graf: Ergänzung des Baugesetzes betref-
fend: Kompostier - Plätze auf privatem Grund

Nr. 1650

93/264
Motion der Spezialkommission Landratsgesetz: Normie-
rung des Begriffs "Justizverwaltung" im Gerichtsverfas-
sungsgesetz vom 30. Oktober 1941

Nr. 1651

93/265
Postulat von Jörg Affentranger: Revision der Statuten der
Beamtenversicherungskasse (BVK) im Hinblick auf die
Teuerungszulage auf Renten

Nr. 1652

93/266
Postulat von Peter Tobler: Korrektur der Aeschstrasse

Nr. 1653

93/267
Postulat von Max Ribi: Erleichterung des Übertritts für
Absolventen der Ingenieurschule beider Basel an die
Hochschulen

Nr. 1654

93/268
Interpellation von Andres Klein: Zukünftige Entwick-
lung des öffentlichen Verkehrs

Für das Protokoll:
Maritta Zimmerli, Protokollsekretärin

*

Nr. 1655

11. 90/216
Postulat der CVP-Fraktion vom  19. Septem -
ber 1990: Reproduktionsm edizin

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SP ITT ELER: Der Regie-
rungsrat lehnt dieses Postulat ab. Die Situation hat sich
seit der Einreichung des Postulates geändert. Inzwischen
haben eine Initiative des "Beobachter" und ein entspre-
chender Gegenvorschlag des Bundes dafür gesorgt, dass
diese Probleme auf Bundesebene gelöst werden. Da für
den Kanton Basel-Landschaft demnach kein aktueller
Gesetzgebungsbedarf besteht, lehnt der Regierungsrat
das Postulat ab.

GER O LD  LU SSER: Die CVP hat den Vorstoss sicher
unter anderen Voraussetzungen eingereicht. Die Situati-
on hat sich geändert, doch das Grundproblem besteht
nach wie vor. Aus der Bundesverfassung kann in dieser
schweren Frage nur wenig entnommen werden. Die
Kompetenz wurde klar auf die kantonale Ebene dele-
giert. Unser zentrales Anliegen ist, gewisse Richtlinien
vom Regierungsrat zu erhalten. Darum halten wir am
Postulat fest. Ueber die im Vorstoss aufgelisteten Punkte
kann diskutiert werden. Wir wünschen, dass sich der
Regierungsrat konkret mit dem Problem auseinander-
setzt und sich vernehmen lässt. Wir befinden uns in
einem Kanton, in dem die Reproduktionsmedizin statt-
findet. Es ist unsere Pflicht als Politikerinnen und Politi-
ker, uns zu diesem Problem vernehmen zu lassen. Der
Zeitpunkt erscheint mir jetzt richtig zu sein. Unter dem
Gesichtspunkt "gouverner c'est prévoir" fordere ich den
Regierungsrat auf, das Postulat zu beantworten. Es inter-
essiert mich nicht nur als Arzt, sondern auch also Politi-
ker mit christlicher Verantwortung, dass solche Richt-
linien formuliert werden. Ich verlange keine gesetzli-
chen Regelungen, obwohl diese von anderen Kantonen
schon erlassen wurden. Die Oeffentlichkeit erwartet von
uns, dass wir dieses Thema nicht einfach übergehen. Ich
bitte um die Ueberweisung des Postulates.

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Auch wir ha-
ben uns seit Jahren an den Grundsatz "gouverner c'est
prévoir" gehalten. Der Kanton Basel-Landschaft war der
zweite Kanton der Schweiz, der die Richtlinien der Aka-
demie der Medizinische Wissenschaften als Weisungen
der Sanitätsdirektion herausgab. Diese Weisungen kön-
nen mit Hilfe der kantonalen Aerztebewilligungen auch
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durchgesetzt werden. Es besteht kein aktueller Hand-
lungsbedarf. Die Legiferierung erfolgt auf eidgenössi-
scher Ebene. 

PETER  JEN N Y: Schon die in der Volksabstimmung
angenommenen Verfassungsartikel erfassen die wesent-
lichen und umstrittenen Punkte konkret. Ausserdem ist
auf Bundesebene ein entsprechendes Gesetz in Ausar-
beitung. Die kantonale Verfassung verpflichtet uns auch
nicht, entsprechende Gesetze zu erlassen. Die bestehen-
den Weisungen reichen aus. Die mit Gesetzen vorge-
prellten Kantone sind über ihre Lösung nicht mehr so
glücklich.

AN D R ES KLEIN: Ich bitte Sie, das Postulat zu überwei-
sen, da die Bestimmungen in der Bundesverfassung
nicht ausreichen und wir nicht auf ein Bundesgesetz
warten können. Ich bin nicht damit einverstanden, dass
zur Zeit kein aktueller Handlungsbedarf besteht. Regie-
ren bedeutet nicht nur Voraussehen, sondern auch kon-
trollieren. Wer überprüft die Einhaltung der Richtlinien
und die Verfassungsbestimmungen, wer straft? Meiner
Ansicht nach sind Regelungen (Gesetz oder Dekret)
notwendig. Wir dürfen auf diesem wichtigen Gebiet
nicht ins Hintertreffen geraten.

REG IERU N G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Die Sanitäts-
direktion hat die entsprechenden Weisungen herausge-
geben. Da jeder Arzt eine Bewilligung zur Ausübung
seines Berufes benötigt, kann ihm diese entzogen wer-
den, wenn er sich nicht an die Weisungen hält. In den
Kantonsspitälern können wir direkt Einfluss nehmen.

ED ITH  STA U BER: Kein Punkt des Postulates der CVP
deckt sich nicht mit dem Verfassungsartikel. Aus der
Sicht der Fraktion der Grünen, müssten weitere Verbote
(Freisetzungsversuche, Patentierung der genmanipulier-
ten Lebewesen usw.) aufgenommen werden, damit eine
Ueberweisung des Postulates sinnvoll ist. Die CVP-Frak-
tion sollte ihre Postulat zurückziehen und den Vorstoss
der Grünen und der SP-Fraktion unterstützen.

VERENA BURKI: Die SVP/EVP-Fraktion kann sich nicht
voll hinter dieses Postulat stellen. Punkt 6 kann sie abso-
lut unterstützen. Mit den Weisungen der Sanitätsdirekti-
on werden derartige Aktivitäten sicher schon verhin-
dert. Wir haben Schwierigkeiten mit der Vorstellung,
heterologe Befruchtungen zu verbieten. Ausserdem
ergeben sich Widersprüche aus der Forderung hinsicht-
lich der Spenderanonymität und jener betreffend die
Vaterschaftsklage. Einerseits werden grosse Hindernisse
aufgebaut, andererseits verantwortungsloses Handeln
unterstützt. Die SVP/EVP-Fraktion lehnt das Postulat ab.

PETER  TO BLER: Der Inhalt des Postulates entspricht
im wesentlichen dem geltenden Verfassungsartikel. Die
Gesetzgebung wurde bereits an die Hand genommen.
Gesetzliche Bestimmungen auf kantonaler Ebene wer-
den kaum rascher vorliegen. Das entsprechende Gesetz
des Kantons St. Gallen wurde vom Bundesgericht aufge-
hoben, jenes des Kantons Basel-Stadt könnte ein ähnli-
ches Schicksal erleiden. Indem wir die Gesetzgebung des
Bundes unterstützen, können wir zeigen, dass wir das
Thema ernstnehmen.

GER O LD  LU SSER: Ich fordere keine gesetzliche Ver-
ankerung. Mir geht es in erster Linie darum, Richtlinien
öffentlich zu machen. Die Richtlinien der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften beinhalten zwar diese Punkte, bestehen aber
nur im Verborgenen für die Aerzte. In dieser Situation
könnten wir mit öffentlichen Richtlinien Signale setzen.

Eine Kommission könnte diese Richtlinien erarbeiten
und vom Regierungsrat veröffentlichen lassen. Sicher
sind die Aerzte vorläufig noch die Angesprochenen,
doch sollte auch die übrige Bevölkerung Kenntnis davon
haben. Der Regierungsrat sollte eine seriöse, klare Dekla-
rierung abgeben. Es würde zu weit führen, über die ein-
zelnen Punkte zu diskutieren, doch sollte dem Grund-
satz zugestimmt werden. Ich halte am Postulat fest.

REG IER U N G SR A T  WERN ER SPITTELER: Die Weisungen
bestehen. Würde eine Veröffentlichung in den Medien
ihr Anliegen erfüllen? 

GER O LD  LU SSER: Der Text der Weisungen ist der Oef-
fentlichkeit nicht bekannt. Ausserdem sollte er allge-
meinverständlich abgefasst werden (Evtl. Pressemit-
teilung).

RO LA N D  M EU R Y: Auf Bundesebene bestehen Verfas-
sungsbestimmungen, die den Grünen zu wenig weit
gehen. Gerold Lusser verlangt, dass der Landrat Verant-
wortung übernimmt. Vor drei Jahren, als Gerold Lusser
noch nicht im Landrat war, wollte die Fraktion der Grü-
nen diese Verantwortung übernehmen. Die CVP-Frakti-
on hat diese Verantwortung mit der Einreichung der
beiden dringlichen Vorstössen sabotiert. Die SP-Fraktion
und die Fraktion der Grünen verlangt in ihrem Vorstoss
eine gesetzliche Verankerung. Wenn Gerold Lusser nur
die Veröffentlichung der bestehenden Richtlinien an-
strebt, ist der Vorstoss überflüssig. Das absolut notwen-
dige Minimum bestünde im Erlass eines Dekrets. Ich
kann den Vorstoss nicht unterstützen. 

://: Die Ueberweisung des Postulates wird mehrheitlich
abgelehnt.

Für das Protokoll:
Maritta Zimmerli, Protokollsekretärin

*

Nr. 1656

12. 90/217
Postulat der CVP-Fraktion vom  19. Septem -
ber 1993: Gen- und Bio-Technologie

LAN D RATSPRÄSID EN T DA N IEL M Ü LLER: Der Regie-
rungsrat ist bereit dieses Postulat entgegenzunehmen
und gleichzeitig abzuschreiben. 

ED ITH  STA U BER: Die Fraktion der Grünen spricht sich
auch für eine Ueberweisung des Postulates aus, wenn
der letzte Abschnitt gestrichen wird (von "welche, die"
bis "verunmöglichen"). 

GER O LD  LU SSER: Mir ist nicht verständlich, warum
der Regierungsrat dieses Postulat abschreiben will. Wor-
in besteht die Erfüllung?

REGIERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Auf eidgenössi-
scher Ebene wurde eine Störfallverordnung erlassen,
welche Fragen der Gen- und Bio-Technologie regelt.
Auch im neuen Lebensmittelgesetz sollen diese Anlie-
gen gelöst werden. Wenn der letzte Absatz aus dem
Vorstoss gestrichen wird, hat das für unseren Kanton
mit der ansässigen Chemischen Industrie weitreichende
Folgen. Viele Arbeitsplätze gehen dadurch verloren.

PE TER  TO BLER: Ich bin in der Rechtsabteilung einer
Firma tätig, die an diesem Thema interessiert ist, erlaube
mir aber dennoch, dazu Stellung zu nehmen. Auf eidge-
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nössischer Ebene wurde der Bund aufgrund der Volks-
abstimmung dazu befugt, in diesem Bereich tätig zu
werden. Im Umweltschutzgesetz wurde ebenfalls eine
entsprechende Bestimmung verankert. Offen ist nur
noch der Begriff der Würde der Kreatur im Hinblick auf
diesen Bereich. Die Revision des Umweltschutzgesetzes
befindet sich zur Zeit bei der ständerätlichen Kommissi-
on in Beratung. Wir sollten uns daher auf diesem Gebiet
zurückhalten. Das Anliegen der CVP-Fraktion ist erfüllt,
der Vorstoss kann also überwiesen und abgeschrieben
werden. 

AN D R ES KLEIN: Dieses Thema zeigt erneut, wie weit
der Landrat der Entwicklung nachhinkt. Wir können
heute nicht mehr über absolute Verbote diskutieren,
sondern nur noch über das Mass der Kontrolle. Die Stör-
fallverordnung regelt die Freisetzung nicht. Sie ist zur
Zeit in der Schweiz nicht gesetzlich geregelt. So lange
noch einige derartige Bereiche nicht gesetzlich geregelt
sind, ist die Forderung nach einer Missbrauchsgesetz-
gebung nicht erfüllt. Die SP-Fraktion spricht sich daher
für eine Ueberweisung des Postulates aus.

PETER  TO BLER: Zwar ist noch keine formelle Gesetz-
gebung in Kraft, doch sind derartige Bestimmungen
Gegenstand der Revision des Umweltschutzgesetzes
("umweltgefährdende Organismen"). Schon heute be-
stehen auf diesem Gebiet Regelungen.

://: Das Postulat wird mit grossem Mehr überwiesen
und abgeschrieben.

Für das Protokoll:
Maritta Zimmerli, Protokollsekretärin

*

Nr. 1657

13. 93/184
Motion von Edith Stauber vom  6. Septem -
ber 1993: für eine Standesinitiative betref-
fend Einführung der Deklarationspflicht
für gentechnisch m anipulierte Lebensmit-
tel

REG IERUN G SRAT W ER N ER  SPITT ELER: Der Regie-
rungsrat lehnt diese Motion ab, da das Lebensmittelge-
setz diesen Bereich vor allem in der Verordnung regeln
wird. Leider wurde das Lebensmittelgesetz aber vom
Bund noch nicht in Kraft gesetzt.

ED ITH  STA U BER: Die eidgenössischen Räte haben das
Lebensmittelgesetz am 9. Oktober 1992 revidiert und
verabschiedet. Der Bundesrat ist nun mit der Ausge-
staltung der Lebensmittelverordnung beschäftigt. Auf-
grund einer Anfrage im Nationalrat über die Auswirkun-
gen von Gen-Tech-Lebensmitteln, machte der Bundes-
rat auf folgenden Sachverhalt aufmerksam: "Vertrete-
rinnen und Vertreter der Konsumentinnen- und Komsu-
mentenorganisationen können hinsichtlich einer De-
klarationspflicht von Gen-Tech-Lebensmitteln über
einen entsprechenden Antrag eine Aenderung der Le-
bensmittelverordnung verlangen. Dem Landrat kann
nicht egal sein, wie die Gesellschaft mit den genmanipu-
lierten Nahrungsmitteln umgeht, denn im Bereich von
Lebensmitteln bietet sich für die Gentechnik eine Reihe
von Anwendungsmöglichkeiten. Darum verlange ich
eine Deklarationspflicht für genmanipulierte Lebens-
mittel. Zu Punkt 1 der Motion: Bereits heute sind Toma-

ten entwickelt worden, die einen kräftigen Geschmack
haben. Aroma, Haltbarkeit und Zusatzstoffe können mit
diesen Manipulationen beeinflusst werden. Der grösste
Anwendungsbereich scheint bei den Mikroorganismen
zu liegen, die für die Produktion von Milcherzeugnissen
verwendet werden. In der Schweiz ist das gentechnisch
hergestellte Labferment seit 1988 bewilligt und im Han-
del. Das gentechnisch hergestellte Labferment braucht
man für die Herstellung von Käse. Zu Punkt 2 der Moti-
on: Ob Käse, Kartoffeln oder Tomaten gentechnisch
hergestellt oder verändert wurden, können Sie weder
riechen noch sehen. Vielleicht werden Sie am nächsten
Tag aber mit Bauchschmerzen aufwachen oder Jahre
später auf eine andere Art krank werden. Beweisen, dass
dies auf ein Gentech-Lebensmittel zurückzuführen ist,
können Sie allerdings nicht, solange diese Produkte
nicht deklariert sind. Aufgrund der Deklaration trifft die
Konsumentin ihre Entscheidung. Zu Punkt 3 der Moti-
on: Das eidgenössische Parlament hat die Option "Ent-
wicklungsrisiko" im Produktehaftpflichtgesetz abge-
lehnt. Damit hätten Produzentinnen und Produzenten,
Händlerinnen und Händler auch für Schäden gehaftet,
die im Moment, da ein Produkt in Verkehr gebracht
wurde, nach dem Stand der Wissenschaft und Technik
nicht voraussehbar waren. Es stimmt nachdenklich und
macht Angst, dass Unternehmen heute Produkte auf
den Markt bringen wollen, für die sie nicht mehr bereit
sind, auch langfristig die Verantwortung zu überneh-
men. Ohne Deklarationspflicht verkommt die Haftung
für Gentech-Produkte zur Farce!
Die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten der Genmani-
pulation von Nahrungsmitteln und die weitgehend
ungeklärten Risiken, beispielsweise in der Frage der Ver-
breitung von Allergien, der unkontrollierten Bildung
von giftigen Stoffwechselprodukten und namentlich
auch der unvorhersehbaren Langzeitschäden bei an-
dauerndem Konsum, verlangen nach einer straffen Ge-
setzgebung.
Anlässlich der Diskussion im Rahmen der Ausstellung
"20 Jahre Gentechnik" war die Deklarationspflicht für
Gen-Lebensmittel" sowohl für Befürworterinnen und
Befürworter als auch für Gegner  und Gegnerinnen un-
bestritten. Auch Grossverteiler (Migros und Coop) be-
fürworten die Deklarationspflicht. Ueber hundert
Schweizer Gourmetrestaurants bieten genfreies Essen
unter dem Motto "Gut statt Gen" an. Ich bitte Sie daher,
die Motion zu unterstützen.

Für das Protokoll:
Maritta Zimmerli, Protokollsekretärin

*

PETER  TO BLER  lehnt die Motion ab. Wir reflektieren
mit der Motion genau das, was in der Bundesrepublik
Deutschland geht, während es in Frankreich zum Bei-
spiel wieder ganz anders tönt. Eine in England durch-
geführte Untersuchung hat ergeben, dass man aus lauter
Angst zu weit gegangen ist. Was bei uns gemacht wird,
ist sicher nicht falsch. Früher hat man davon gespro-
chen, derart "manipulierte" Lebensmittel hätten keinen
Geschmack mehr. Heute heisst es demgegenüber, sie
würden zu stark schmecken. Auf dem Schweizer Markt
gibt es keine gen-veränderten Lebensmittel. Zulassun-
gen sind bisher höchstens für Farbmittelzusätze erteilt
worden. Im übrigen ist der Bund daran, Vorschriften
auszuarbeiten. Was Frau Stauber verlangt, kann im Ver-
nehmlassungsverfahren vorgebracht werden. Es braucht
also deswegen keine Standesinitiative. Zudem betrifft
der Vorstoss nur Lebensmittel, welche gentechnisch
verändert sind. Wenn schon, müsste die ganze Palette
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der Lebensmittel einbezogen werden. Der Vorstoss steht
völlig quer in der Landschaft und ist darum abzulehnen.

AN D R ES KLEIN: Die SP unterstützt die Motion. Vor
allem Punkt 1 ist für die Konsumenten wichtig. Dieser
soll schliesslich entscheiden können, was er kaufen will
und was nicht. Wenn schon an der Natur herumgebas-
telt wird, soll derjenige, der dies tut, auch die entspre-
chende Verantwortung tragen und dafür haftbar sein.
Darum ist auch Punkt 3 der Motion wichtig. 

GER O LD  LU SSER: Die CVP lehnt die Motion ab. Die
Argumente decken sich mit den bereits gefallenen Vo-
ten. 

RO LA N D  M EU R Y: Immerhin ist darauf hinzuweisen,
dass mit dieser Motion nicht ein Verbot verlangt wird,
sondern lediglich die Deklarationspflicht. 

W ER N ER  SPIT TELER: Die Deklarationspflicht ist im
Lebensmittelgesetz bereits vorgesehen. Weil dies
kommt, erachtet es der Regierungsrat nicht für nötig, die
Motion entgegenzunehmen und eine Standesinitiative
einzureichen. 

GER O LD  LU SSER  muss auch die in der Motion gestell-
ten Forderungen ablehnen. Wie sähe z.B. das Problem
aus im Zusammenhang mit Arzneimitteln, z.B. für Di-
abetiker?

ED ITH  STA U BER: Es geht darum, beim Kauf von Le-
bensmitteln sehen zu können, woher diese kommen.
Der Bundesrat hat auf eine Anfrage von Ruth Gonseth
erklärt, dass die Lebensmittelgesetzgebung in Arbeit sei.

://: Mehrheitlich wird die Überweisung der Motion
abgelehnt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1658

14. 90/269
Motion der SP-Fraktion und der Fraktion
der Grünen vom  12. November 1990: Aktua-
lisierung der W eisung vom  2. Februar 1987
über die in vitro Fertilisation und den Em -
bryotransfer zur Behandlung der mensch-
lichen Infertilität/Vorlage eines Gesetzes
im  formellen Sinn

Der Regierungsrat lehnt die Motion ab. 

AN D R ES KLEIN: Auch wenn es diesbezüglich im Kan-
ton vieles zu regeln gäbe, zieht die SP-Fraktion die Moti-
on zurück. 

://: Die Motion ist zufolge Rückzugs erledigt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1659

15. 93/3
Motion der CVP-Fraktion vom  11. Januar
1993: Finanzielle Beteiligung an den Gas-
senzimm ern in Basel

Der Regierungsrat beantragt die Überweisung als Postu-
lat und gleichzeitige Abschreibung. 

OSK A R  STÖ CK LIN  kann sich damit einverstanden
erklären, möchte aber wissen, wie das ganze abläuft. 

W ER N ER  SPITT ELER: Man hat bisher an die Gassen-
zimmer einen Betrag von 250 000 Franken bezahlt,
jedoch erklärt, eine Erhöhung des Betrages komme nur
in Frage, wenn genaue Zahlen vorgelegt würden. Ab
kommenden 1. Januar wird nun das Gassenzimmer an
der Heuwaage unter der Leitung unseres Kantons selb-
ständig geführt. 

://: Der Vorstoss wird als Postulat überwiesen
und gleichzeitig abgeschrieben. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1660

16. 93/11
Interpellation von Kurt Lauper vom  11.
Januar 1993: Basellandschaftliche Beiträge
an die drei Gassenzim m er in Basel-Stadt
für 1993. Antwort des Regierungsrates

W ER N ER  SPITT ELER: Die Interpellation ist durch das
vorangegangene Traktandum schon weitgehend beant-
wortet. Zu Frage 4 wäre zu bemerken, dass man wissen
möchte, für wen dieses Geld aufgewendet wird. Im Bud-
get sind immerhin 450`000 Franken eingestellt. 

KU R T  LA U PER  dankt für die erteilte Antwort. Etwas
"Bauchweh" machen ihm die Namenslisten. Existieren
solche tatsächlich nicht?

W ER N ER  SPITT ELER: Eine solche hat es nie gegeben.
Auf irgendeine Weise müssen die Kranken aber erfasst
werden. 

Damit ist die Interpellation erledigt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1661

17. 93/17
Motion von Elisabeth Nussbaum er vom  21.
Januar 1993: Überprüfung und Vollzug der
Verordnung zum  eidg. Betäubungsm ittel-
gesetz vom  12. April 1973

Der Regierungsrat beantragt Überweisung als Postulat
und gleichzeitige Abschreibung. 
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ELISA BETH  NU SSBA U M ER: Mit der Überweisung als
Postulat wäre sie einverstanden, möchte aber wissen,
weshalb dieses abgeschrieben werden soll. 

W ER N ER  SP IT T E L E R: Man hat die entsprechende
Verordnung geprüft und ist zum Schluss gekommen,
dass diese nach wie vor Geltung hat. Wenn man die
Resultate der Versuche kennt, werden vor allem die eid-
genössischen Vorschriften geändert werden müssen. 

ELISA BETH  NU SSBA U M ER  beantragt, das Postulat
stehen zu lassen, mindestens so lange, bis das Drogen-
konzept auf dem Tisch liegt. Mit der Umwandlung in
ein Postulat ist sie wie erwähnt einverstanden. 

OSK A R  STÖ CK LIN: Die im Postulat genannten Punkte
könnten tatsächlich Einfluss haben auf die Änderung
der Verordnung. Allenfalls sind auch noch andere Di-
rektionen angesprochen. Die CVP wäre darum einver-
standen, das Postulat stehen zu lassen. 

://: Der Überweisung als Postulat wird mit grossem
Mehr zugestimmt. 

://: Mit 30 : 23 Stimmen wird beschlossen, das Postulat
nicht abzuschreiben. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1662

18. 93/54
Motion von Rös Graf vom  18. März 1993:
Standesinitiative zur D rogenpolitik /
"Kontrollierte Abgabe von Betäubungs-
m itteln"

Der Regierungsrat lehnt die Motion ab. 

W ER N ER  SPITT ELER: Die Einreichung einer Standes-
initiative wäre verfrüht. Man sollte nun zuerst die lau-
fenden Versuche abwarten. 

RÖ S GR A F hält an der Motion fest. Das Ziel wäre, Dro-
gen zu verschreiben statt sie zu verbieten. Bis erste Resul-
tate vorliegen, wird es 3 bis 4 Jahre dauern. Wenn nun
einzelne Kantone - wie z.B. Bern - aussteigen, werden es
insgesamt nur noch etwa 400 Personen sein, welche an
diesen Versuchen beteiligt sind. Dies aber wäre eine
Mini-Lösung. Eine suchtfreie Gesellschaft wäre wohl
gut, ist aber schlicht eine Illusion. Obwohl in den letz-
ten Jahren immer mehr Geld in die Polizei investiert
wurde, haben die Drogendelikte zugenommen. Mit
einer kontrollierten Abgabe könnte erreicht werden,
dass das Elend gestoppt wird. Der Teufelskreis Kriminali-
tät/Prostitution könnte durchbrochen werden und es
wäre eher möglich, die Drogenabhängigen in ein ge-
ordnetes Leben zurückzuführen. Wir müssen lernen,
mit Süchtigen umzugehen. Sie bittet darum, die Motion
zu überweisen. Auch der Kanton Solothurn hat beim
Bund eine ähnlich lautende Initiative deponiert. 

ELISA BETH  NU SSBA U M ER: Der gegenwärtig laufende
Versuch des Bundes ist zwar klein, aber es sollte trotz-
dem möglich sein, daraus Resultate abzuleiten. Auch die
SP-Fraktion ist zwar der Meinung, dass das Instrument
der Standesinitiative ein schwaches ist. Trotzdem ist
man bereit, der Motion zuzustimmen. 

AD R IA N  BA LLM ER: Die FDP ist gegen Überweisung der
Motion. Man sollte nun die laufenden Versuche einmal
abwarten. Prohibition und staatliche Hochpreispolitik
beim Alkohol haben nicht dazu geführt, dass kein Alko-
hol mehr konsumiert wird. Das wird bei den Drogen
nicht anders sein. Es wird auch gar nicht eine derart
repressive Drogenpolitik betrieben, wie dies nun be-
schrieben wird. In erster Linie geht es darum, den Aus-
stieg aus der Drogenabhängigkeit zu fördern, die Be-
schaffungskriminalität zu verhindern. Letztere könnte
gemildert werden durch eine Gratisabgabe. Wenn man
aber schon zu einer staatlichen Abgabe von Drogen
kommt, darf dies nur geschehen mit dem klaren Ziel,
den Ausstieg zu fördern. Zuerst aber sollte man nun die
Versuche abwarten.              

RUD OL F KELLER: Diese Motion kommt ihm sehr be-
kannt vor, ist doch vor kurzem im Nationalrat eine par-
lamentarische Initiative der Grünen abgelehnt worden.
Das ganze ist in Bern also bereits diskutiert und entschie-
den worden, und es ist wohl kaum anzunehmen, dass
nun eine Standesinitiative gleichen Inhalts ein anderes
Resultat zeitigen würde. Zudem werden solche Standes-
initiativen angesichts der grossen Flut heute gar nicht
mehr ernst genommen. Der Versuche laufen jetzt, und
darum braucht es eine gewisse Geduld, bis deren Resul-
tate ausgewertet werden können. Erst dann können die
Konsequenzen diskutiert und allenfalls gezogen werden.
Gegenwärtig besteht also kein Handlungsbedarf und
darum erübrigt sich eine solche Standesinitiative. Die
Motion ist darum abzulehnen. 

VER EN A  BU R K I: Die SVP/EVP-Fraktion wird diese Mo-
tion wohl mehrheitlich ablehnen. Die Drogensucht hat
ihren Grund nicht im Verbot, sondern müssen anders-
wo gesucht werden. Dieser Frage soll nun nachgegangen
werden. Darum müssen die laufenden Versuche und
deren Resultate abgewartet werden. Man würde sicher
ein falsches Zeichen setzen, wenn man die Drogen nun
freigäbe. Man würde damit signalisieren, dass das ganze
doch eigentlich gar nicht so schlimm sei, wenn die Dro-
gen doch sogar vom Staat aus abgegeben würden. Wir
haben in unserem Kanton den Arxhof, wo verlangt
wird, dass die Zöglinge drogenfrei sind. Wir würden also
ein falsches Zeichen setzen, und darum ist die Motion
abzulehnen. 

OSK A R  STÖ CK LIN  ist mit vielem einverstanden, was
Rös Graf erwähnt hat. Repression ist sicher nicht das
richtige Mittel. Aber auch die Vorbehalte gegen diese
Motion sind angebracht. Es ist z.B. unklar, wie die Abga-
be erfolgen soll. Weil auch die Wirksamkeit einer Stan-
desinitiative sehr gering ist, lehnt die CVP die Motion
ebenfalls ab. 

KU R T  LA U PER : Wenn die Preise für Alkohol hoch ge-
halten sind, geht der Konsum alkoholischer Getränke
nachweisbar zurück. Mit der Überweisung würde man
ein Zeichen der positiven Art setzen. 

://: Mehrheitlich wird die Überweisung der Motion
abgelehnt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*
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Nr. 1663

19. 93/23
Postulat von Elsbeth Schneider-Kenel vom
1. Februar 1993: Bedarfsgerechte Spital-
versorgung im  Kanton Baselland

Der Regierungsrat beantragt Überweisung und
gleichzeitige Abschreibung des Postulates. 

ELSBETH  SCH N EID ER: Warum soll das Postulat abge-
schrieben werden?

W ERNER  SPITT ELER: Der dringliche Bundesbeschluss
enthält einen Artikel, wonach die Kantone gehalten
sind, die Kosten einzudämmen. Die kantonale Planung
ist dem Eidg. Departement zur Kenntnis zu bringen.
Dieser Forderung ist man nachgekommen, hat bisher
allerdings noch keine Antwort erhalten. Dieser Punkt
des Postulates ist also bereits erfüllt. Auch Punkt 3 ist
erfüllt, und zwar durch die Koordinationskommission
der Nordwestschweizer Kantone. Punkt 2 ist sodann
klar: Die Kostenrechnung der kantonalen Spitäler würde
durch Privatkliniken eindeutig negativ beeinflusst, weil
die "guten" Sachen abwandern würden und nur die
schwierigen Krankheitsfälle den Kantonsspitälern über-
lassen würden. 

ELSBETH  SCH N EID ER: Wir wissen, dass in beiden
Kantonen Investitionen für rund 1 Milliarde Franken
bevorstehen. Im Januar dieses Jahres war die Errichtung
einer Privatklinik in Allschwil aktuell. Eine solche hätte
die medizinische Fakultät der Uni Basel sehr in Frage
gestellt. Es würde sie interessieren, welche Auswirkun-
gen die in den Ziffern 2 und 3 des Postulates genannten
Punkte für die Universitätsklinik hätten, wenn die inter-
essanten Herzoperationen z.B. in der Privatklinik in
Allschwil und nicht mehr im Kantonsspital durchge-
führt würden. Sie möchte bitten, das Postulat noch
nicht abzuschreiben. 

W ER N ER  SPITT ELER: Wir haben eine paritätische
Kommission der Nordwestschweizer Kantone, welche
den Auftrag hat, Vorschläge zu unterbreiten. Man ist der
Meinung, dass man die Errichtung einer  Privatklinik
verhindern kann, aber es liegt am Bund, zuerst einen
Entscheid zu fällen. Wenn man einmal klar weiss, ob
man sich die Universitätsklinik überhaupt noch leisten
kann, wird man weiter sehen. Die Privatpatienten gehen
dorthin, wo sie die beste Leistung erwarten können. 

RO LA N D  M EU R Y: Mit dem Postulat war die Forderung
verbunden, Wege zu suchen, um eine Privatklinik zu
verhindern. Diese Antwort ist nun erteilt worden, und
darum ist das Postulat seines Erachtens erfüllt. Als Mit-
unterzeichner kann er sich mit der Überweisung und
gleichzeitigen Abschreibung einverstanden erklären. 

ELSBETH  SCH N EID ER  hätte gerne gewusst, welche
Resultate diese Koordinationskommission vorlegt. Dar-
um möchte sie das Postulat noch stehen lassen. Der
Arbeitsgruppe der CVP ist unterstellt worden, sie stelle
die Sanierung des Kantonsspitals Liestal in Frage, was
keinesfalls stimmt. Es stellt sich nur die Frage, ob der
Bettenausbau nötig sei. 

://: Mehrheitlich wird beschlossen, das Postulat zu
überweisen und gleichzeitig abzuschreiben. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1664

20. 93/73
Postulat von Klaus Hiltm ann vom  29. März
1993: Spital-Fallkostenpauschale

Der Regierungsrat lehnt das Postulat ab. 

W ER N ER  SPITT ELER: Man hat vor allem Mühe zu
verstehen, was unter dieser "Fallkostenpauschale" zu
verstehen ist. 

KLA U S H ILTM A N N: Es ginge in erster Linie darum,
näheres zu erfahren über die Anwendung dieser Pau-
schale. Darum bittet er, das Postulat entgegenzuneh-
men. 

W ER N ER  SPITT ELER: Wir haben das differenzierte
System. Jede Leistung kann erhoben und verrechnet
werden. Bei den Allgemeinpatienten hat man die
Krankenkassen-Pauschale. Ob man mit einer Vollkos-
tenpauschale die Spitalkosten eindämmen kann, ist sehr
fraglich. Zwar geistert dies da und dort herum, aber die
Erfahrungen in der Waadt zeigen das Gegenteil. In der
Schweiz ist bisher noch keine Kasse reif für dieses Sys-
tem. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass man das
Postulat abschreiben könnte. 

UR SU LA  BISCH O F: Die SP steht dieser Pauschale kri-
tisch gegenüber, ist aber der Meinung, dass man das
durchaus einmal prüfen könnte, auch im Zusammen-
hang mit der Einführung des Globalbudgets. Man wäre
darum froh, wenn die Regierung das Postulat entgegen-
nehmen würde. 

PETER  BR U N N ER  spricht sich ebenfalls für Überwei-
sung aus. 

KLA U S H ILTM A N N: Die Meinung geht durchaus in die
Richtung, welche Herr Spitteler aufgezeigt hat. Er hat
angenommen, dass entsprechende Unterlagen vorhan-
den seien. Weil unter dem Begriff der "Fallkostenpau-
schale" sehr Unterschiedliches verstanden wird, könnte
man die verschiedenen Möglichkeiten einmal aufzei-
gen. 

W ER N ER  SPITT ELER  ist bereit, das Postulat entgegen-
zunehmen, um dieses vorhandene Durcheinander ein-
mal zu klären. 

://: Mehrheitlich wird der Überweisung des Postulates
zugestimmt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*
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Nr. 1665

21. 93/183
Motion von Reto Im moos vom  6. Septem ber
1993: Unterstützung und Sicherung des
Forschungsinstituts für Biologischen Land-
bau in Oberwil

Der Regierungsrat lehnt die Motion ab. 

W ER N ER  SPITT ELER: Man möchte nicht einfach Glo-
balbeiträge gewähren, sondern gezielt einzelne Projekte
unterstützen. Entsprechende Beiträge hat man denn
auch bereits gewährt. Man könnte also sagen, dass die
Motion erfüllt sei. 

RETO  IM M O O S bittet, die Motion zu überweisen. Das
Geld wird dringend benötigt und die Mittel werden
auch gezielt eingesetzt. Wenn der Kanton einzelne Pro-
jekte unterstützt, ist dies verdankenswert. Es geht ihm
aber vor allem um Beiträge genereller Art. Dies kommt
letztlich auch wieder unserer Landwirtschaft zugute. Die
Umstellung auf biologischen Landbau wird vom Kanton
gezielt gefördert. Er bittet deshalb, den Beitrag an das
Institut auf 70`000 Franken zu erhöhen. 

W ER N ER  SPITT ELER: Auch die Umstellung auf biolo-
gischen Landbau wird unterstützt. Die Motion ist also
erfüllt. 

JA CQ U ELIN E H A LD ER: Der SP ist die Bedeutung dieses
Forschungsinstitutes durchaus bewusst. Dessen Tätig-
keit ist sowohl für den Kanton wie für den Bund sehr
wertvoll. In der Zwischenzeit hat nun aber der Bund die
Existenz des Instituts durch einen Beitrag gesichert.
Heute ist diese Existenz darum nicht mehr bedroht.
Auch der Kanton gewährt für gewisse Forschungstätig-
keiten Beiträge. Weil die Existenz des Institutes gewähr-
leistet ist, lehnt die SP die Motion ab. 

RITA  KO H LER M A N N : Auch die FDP-Fraktion würdigt
die Arbeit dieses Instituts. Man unterstützt aber das
Vorgehen des Kantons und lehnt die Motion ab. Zu
Punkt 2 der Motion ist zudem zu erwähnen, dass es
nicht angeht, dass wir vom Kanton aus meinen sagen zu
müssen, wie sich dieses Institut organisieren soll. 

RETO  IM M O O S: Das Institut ist trotz des nun gespro-
chenen Bundesbeitrages dringend auf das Geld angewie-
sen. 

RO LA N D  M EU R Y  ist zwar von der Antwort der Regie-
rung befriedigt, kann die Motion aber trotzdem unter-
stützen. 

://: Mehrheitlich wird die Überweisung der Motion
abgelehnt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1666

22. 93/189
Postulat von Edith Stauber vom  6. Septem -
ber 1993: Neuzuschaffende Rubrik im
Am tsblatt "Bewilligung für Kurzarbeit"

Der Regierungsrat lehnt das Postulat ab. 

W ER N ER  SP ITT EL ER: Es ist zu bezweifeln, dass man
mit dieser Massnahme etwas erreichen könnte. Die Dif-
famierung dieser Unternehmen könnte im Gegenteil
kontraproduktiv sein. Darum lehnt der Regierungsrat
dieses Postulat ab. 

ED ITH  STA U BER: Es ist sehr schwierig, solche Unter-
nehmen überhaupt zu überprüfen. Wenn jemand nor-
mal arbeiten muss, obwohl eigentlich Kurzarbeit ange-
meldet ist, könnte man die Unternehmen entsprechend
bestrafen. 

AN N EM A R IE SPIN N LER: Die SP lehnt dieses Postulat
ab, denn auf diese Weise könnte Missbrauch getrieben
werden. 

SU SA N N E BU H O LZER: Auch die FDP lehnt das Postulat
ab. Es gibt ja auch Unternehmen, in welchen nur in
gewissen Abteilungen Kurzarbeit geleistet wird. Wie soll
man dies dann praktizieren?

PETER  BR U N N ER: Die SD-Fraktion ist ebenfalls gegen
die Überweisung. Es könnte auf diese Weise auch ein
Druck auf die Preise ausgeübt werden, was die Situation
für die Arbeitnehmer weiter verschlechtern würde. 

://: Das Postulat wird mit grossem Mehr abgelehnt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*

Nr. 1667

23. 93/190
Postulat von Edith Stauber vom  6. Septem -
ber 1993: Neuregelung der Stem pelpflicht
für Arbeitslose

Der Regierungsrat beantragt Überweisung und
gleichzeitige Abschreibung des Postulates. 

ED ITH  STA U BER  stellt die Frage, weshalb Abschrei-
bung beantragt werde. 

W E RN ER  SPITT ELER: Es wird auf Bundesebene vor-
geschlagen, die Stempelpflicht zu lockern. Der Regie-
rungsrat lehnt aber die Einführung der geforderten
Beratungsgespräche ab, weil sonst im Kanton rund 50
neue Stellen geschaffen werden müssten. 

ED ITH  STA U BER  lehnt die Abschreibung ab. Sie ist
hingegen bereit, das Postulat in dem Sinne zu modifizie-
ren, dass es neu heisst "Monatsstempel oder einmal pro
Woche".

PETER  BR U N N ER: Der Bund arbeitet an einer entspre-
chenden Revision. Wir sollten darum nicht etwas über-
weisen, das auf Bundesebene besser geregelt wird. 

ADO LF BR OD BECK: Die FDP war sogar der Meinung,
dass man das Postulat ablehnen sollte. Wir sind in dieser
Sache gar nicht zuständig und sollten auch nicht auf
einen fahrenden Zug aufspringen. 

RU D O LF KELLER: Die entsprechende Revision kommt
im Dringlichkeitsverfahren auf uns zu. Es ist darum
nicht sinnvoll, jetzt auf Kantonsebene etwas zu unter-
nehmen. Es wird ohnehin Änderungen geben, denn der
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Kanton muss ja die eidgenössische Regelung vollziehen.
Der Vorstoss ist deshalb abzulehnen. 

LISELOT TE SCH ELBLE: Die SP ist für Überweisung, und
die Fraktionsmehrheit möchte das Postulat auch stehen-
lassen. Auch wenn der Kanton nicht selbst zuständig ist,
kann man doch ein Zeichen setzen. 

PETER  M IN D ER: Man darf nicht vergessen, dass das
Arbeitslosengeld von der arbeitenden Bevölkerung er-
bracht wird. Unter den Arbeitslosen gibt es auch "Spezia-
listen", weshalb eine gewisse Kontrolle gar nicht scha-
det. Diese Kontrolle ist möglich durch das Stempeln. 

://: Mit 31 : 24 Stimmen wird die Überweisung des Pos-
tulates abgelehnt. 

Für das Protokoll:
Hans Artho, Protokollsekretär

*
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Die nächste Landratssitzung findet statt
am

6. Dezember 1993

*

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Nam en des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber:

19931126/mb
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